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Württemberg, 1910, wo die Literatur verzeichnet ist; nach-

zutragen sind noch die Abhondlungen von Jordan, Heins-

heimer, Hegler in Bad. Rechtsprax. 1910, S 251 ff. 263 ff;

1911 S 28 ff. Oegler.
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# 1. Allgemeines. GT, Servitutablösungen,
Verkoppelungen, Konsolidationen, Separationen
sind Maßregeln, die der Agrargesetzgebung im
weiteren Sinne angehören und einen hervorragen-
den Teil der Landeskulturgesetzgebung bilden.
Sie bezwecken sämtlich die Beseitigung kultur-
schädlicher und die Herstellung kulturförderlicher
Verhältnisse des Grundeigentums; die einzelnen

Maßregeln werden jedoch, abgesehen von den
Servitutablösungen, nicht überall gleich aufgefaßt.

Unter Gemeinheitsteilung wird ge-
wöhnlich die Teilung von Grundstücken verstan-
den, die von Miteigentümern (Gesamteigentü-
mern, Genossenschaften, Reolgemeinden) unge-
teilt besessen und gemeinschaftlich benutzt werden;
die Teilung erfolgt, indem iedem Teilnehmer ein
Anteil der aufgehobenen Gemeinheit zum aus-
schließlichen Eigentum überwiesen wird. Das
Korporationsvermögen der Gemeinden (Kämme-
reigut) unterliegt solcher Teilung nicht, während
ihr vielfach diejenigen Grundstücke unterworfen
sind, welche zwar im Eigentum der Gemeinden
sich befinden, deren Nutzung aber den einzelnen
Gemeindegliedern zusteht (Gemeindegliederver-
mögen, Allmenden). Servitutablö-=
sung ist die Aufhebung von Dienstbarkeitsrech-
ten, namentlich Grundgerechtigkeiten gegen eine
aus dem belasteten Grundstück oder in Geld erfol-
gende Entschädigung.— Die Verkoppelung

(Zusammenlegung,) bezweckt einen Um-
tausch der zerstückelten und vermengt liegenden
ländlichen Grundstücke verschiedener Eigentümer
dergestalt, daß für jeden eine möglichst zusammen-
hängende Lage und eine für die zweckmäßige Be-
wirtschaftung günstigere Gestaltung der Grund-
stücke herbeigeführt wird. In diesem Sinne wird
die Zusammenlegung auch Konsolidation (Arron-
dierung) und — wenn sie mit Abbau des Gehöfts

verbunden ist — Vereinödung genannt. In ein-

zelnen Gegenden Deutschlands (Nassau) wird aber
unter Konsolidation ein Verfahren be-
griffen, bei welchem zwar eine Zusammenlegung
gleichfalls, aber nur innerhalb kleinerer, hierzu
bestimmter Bezirke der zu konsolidierenden Ge-
markung stattfindet und der Hauptzweck nicht in
der Zusammenlegung, sondern in anderen Kultur-
maßregeln, in der sog. „allgemeinen Feldregulie-
rung“ besteht (unten &amp; 15 B).

In einer von der oben gegebenen Erklärung
abweichenden — weiter gehenden — Bedeutung

wird als Gemeinheitsteilung oder Se-

paration auch bezeichnet: die Aufhebung einer
gemeinschaftlichen Benutzung auf ländlichen oder
Forstgrundstücken — gleichviel, ob die eine solche

Benutzung begründenden Gerechtsame auf einem
gemeinschaftlichen oder Gesamteigentum oder
auf einem Dienstbarkeitsrechte beruhen — in der

Art, daß den Teunehmern an Stelle ihrer Berech-
tigungen eine angemessene Entschädigung aus
Teilen des gemeinschaftlichen oder boelasteten
Grundstücks in zusammenhängender Lage zur
ausschließlichen und freien Verfügung überwie-
sen wird. Betrifft eine solche G2 die Aufhebung
der auf den vermengt belegenen Grundstücken
einer Feldmark stattfindenden Weiderechte und
wird mit ihr eine Zusammenlegung der Grund-
stücke verbunden, so liegt eine Spezialsepa-
ration vor;: bei dieser wird, unter Beseitigung
aller die Feldmark belastenden Weiderechte, der
Grund und Boden der Feldmark an die Beteilig-

ten nach Maßgabe ihrer Entschädigungsansprüche
sowohl für Weide, als auch für das private Grund-
eigentum in zusammenhängenden und wirtschaft-
lich gelegten Plänen (Roppeln) —soweit nötig,
nach vorheriger Regulierung der Wege und ande-
rer allgemeiner Meliorationsanlagen — neu ver-

teilt.
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Die meisten deutschen Gesetzgebungen haben
sich mit solchen Kulturmaßregeln insbesondere seit

Beginn dieses Jahrhunderts beschäftigt, im ein-
zelnen aber verschiedene Wege eingeschlagen, über

welche auf die Spezialgesetzgebungen verwiesen
werden muß. Zu ihrer Würdigung ist an die Auf-
gabe der deutschen Agrargesetzgebung zu erinnern,
ein volles und uneingeschränktes Grundeigentum
zu schaffen. Diese Aufgabe wird durch die Auf-
hebung der Dienstbarkeitsrechte und anderer
Nutzungsgemeinschaften allein noch nicht voll-

ständig gelöst; die gegenseitige Abhängigkeit der
Grundbesitzer hinsichtlich der Kulturart, der Acker-

arbeit usw. bleibt mehr oder weniger bestehen, so
lange die vermengte Lage der Grundstücke nicht
beseitigt ist. Aber auch die Zusammenlegung für
sich allein, ohne vorherige oder gleichzeitige Auf-

hebung der (Weide-)ienstbarkeitsrechte, führt
nicht zum Ziele. Den Anforderungen einer höhe-
ren, allen Grundbesitzern gerecht werdenden Kul-
turentwicklung entspricht nur dasjenige System,
welches mit der Gemeinheitsaufhebung die Zu-
sammenlegung verbindet oder doch neben jener
auch diese gewährleistet. — Die preußische

Gesetzgebung über Gemeinheits-
teilungen hat dieses Sysiem frühzeitig an-

-hecrbt und gegenwärtig im allgemeinen durch-geführt.
Die preußischen Landesteile zerfallen nach der

Gesetzgebung über GT und Servitutablösungen
in 3 Gruppen: I. das Geltungsgebiet des Adn,
in dem die GTO v. 7. 6. 1821 eingeführt ist,
d. s. die unten zu I. bezeichneten Landesteile;
II. die Landesteile, in welchen eine der GTOrd-
nung nachgebildete Gesetzgebung unter preußi-
scher Herrschaft stattgefunden hat, d. s. die unten
zu II. bezeichneten Landesteile, in denen franzö-
sisches oder gemeines Recht gilt; III. das vor-
malige Königreich, die jetzige Provinz Hannover,
wo die einschlagende hannoversche Gesetzgebung
bestehen geblieben und lediglich durch preußische
Gesetze ergänzt ist. — Nach a 113 EG z. BGB

sind die landesgesetzlichen Vorschriften über die
Zusammenlegung von Grundstücken über die
GTaufw. unberührt gebliceben.

I. Ost= und Westpreußen, Brandenburg, pom-

mern, (ausschließzlich Neuvorpommern und nagen),
Schlesien, Posen, Sachsen, Westfalen und die

andrechtlichen Kreise der Rheinprovinz

§ 2. Rechtsgeschichte. Die Bescitigung der
Hindernisse, die für die Hebung der Landeskultur
aus Gemeinheiten und Servituten entspringen,
wurde in Preußen schon zeitig, namentlich
von Friedrich d. Gr. ins Auge gesaßt. Den V v.
21. 11. 1769 für Preußen, die Marken, Pommern,
Magdeburg und Halberstadt, und v. 14. 4. 1771

für Schlesient) schloß sich dann im wesentlichen
das AL# an, das verordnete, daß die von Dorf-
einwohnern oder benachbarten Gutsbesitzern bis-
her auf irgend eine Art gemeinschaftlich ausgeübte
Benutzung der Grundstücke zum Besten der allge-
meinen Landeskultur soviel als möglich aufge-

1) Mylinus, N. C. C. tom. IV a pag. 6217, und Korn,
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Hoben werden und auch die Aufhebung und Ein-
chränkung einseitiger und wechselseitiger Dienst-

barkeitsrechte gegen hinlängliche Vergütung zu-
lässig sein sollte, wenn der Zweck der besseren
Kultur der Grundstücke mit unveränderter Beibe-

haltung der Dienstbarkeitsrechte nicht erreichbar
wäre (1 17 55 311 ff, 350, 351; 122 58s 46, 138 ff,
170 f) ). Auf diesen Grundlagen beruhten die
nach dem Tilsiter Frieden „zum Retablissement
des Landes“ in Angriff genommenen gesetzgeberi-
schen Vorarbeiten?), die zum Erlasse der Ge-
meinheitsteilungsordnung v. 7. 6.
1821 (GS 53) führten. Diese hat das in den
Edikten v. 9. 10. 1807 und 14. 9. 1811 (GS 1807

S 171; 1811 S 300) ausgesprochene Prinzip der
Befreiung des Grundeigentums weiter ausgestal-
tet, insbesondere das Provokationsrecht und den
Gegenstand der GThden Anforderungen der neue-
ren Landeskultur entsprechend erweitert, aber
an der Aufhebung einer gemeinschaftlichen Be-
nutzung des Grundeigentums als dem Ausgangs-
punkt einer GT noch festgehalten: eine Zusam-
menlegung (Verkoppelung) von Grundstücken, die
einer Gemeinheit nicht unterliegen, ist nach
dieser Ordnung nicht zugelassen. Durch die GTO
sind in ihrem Geltungsbereiche die älteren ein-
schlagenden Vorschriften beseitigt. Ein zweites
Gv. 7. 6. 1821 über die Ausführung der GT. und

Ablösungsordnungen (G 83) hat das Verfahren.
in GTSachen den ordentlichen Gerichten entzogen
und in die Hände besonderer Behörden (der Ge-
neral- und Spezialkommissionen) gelegt [#Aus-
einand= esetzungen.

Die GTO v. 7. 6. 1821 ist, abgesehen von ein-

zelnen Bestimmungen, noch heute geltendes
Recht. Die zu ihr erlassene V v. 28. 7. 38 über die
Beschränkung des Provokationsrechts, sowie die
deklaratorischen G v. 31. 3. 41 und 26. 7. 47 ent-

halten nur wenige abändernde Vorschriften; das
Gv. 2.3. 50, betr. die Ergänzung und Abänderung
der GTO, bezweckte neben der Abstellung einiger
Mängel hauptsächlich die Ergänzung der GTO;
erheblicher sind die Abweichungen, die hinsichtlich
der Forsten das G über gemeinschaftliche Hol-
zungen v. 14. 3. 81 eingeführt hat (GS 1838, 429;
1841, 75; 1847, 327; 1881, 251).

Der auf Grund der vorgenannten Gesetze sich
ergebende Rechtszustand wird im folgenden
Abschnitt 4 dargestellt.

Durch die neueste Gesetzgebung ist aber der GL
im Sinne der vorerwähnten Gesetze auch diejenige
Kulturmaßregel hinzugefügt, welche im Systeme
der früheren Gesetzgebung zu ihrem Abschlusse
noch sehlte, nämlich die Zusammenlegung
von Grundstücken, die einer gemeinschaftlichen
Benutzung nicht unterliegen, nach Maßgabe
des Gv. 2. 4. 72 (GS 329). Hiervon im Ab-

schnitte B dieser Darstellung.

A. Gemeinheitsteilung.

+ 3. Geltungsbereich der Gemeinheitstei-
lungsordnung. Die GTO v. 7. 6. 1821 ist für

1) Auch über das Verfahren in G1TSachen gab schon das

corp. jur. Fridericiant Vorschriften, die dann in die Allg.

Schles. Ed.-Samml. v. 1771, S 45. Val. die Reskripte v. Ger.-Ordn. (T. I Tit. 43) übergingen.

6. 2. 1773 und 5. 2. 1774 bei Mylius, tom. V d. pag.

53—88 N. 8.

2) Näheres bei Lette und v. Rönne, Die Landes-

fkultur. Gesetzgebung des preuß. Staates 3, 3 ff.
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den zur Zeit ihres Erlasses bestehenden Geltungs-
bereich des ALR gegeben, d. i. für die Provinzen
Preußen, Posen, Pommern (mit Ausschluß von
Neuvorpommern und Rügen), Brandenburg,
Schlesien, Sachsen, Westfalen (mit Ausschluß des
Herzogtums Westfalen, des Fürstentums Siegen,
der vormals nassauischen Aemter Burbach und
Neuenkirchen und der beiden Grafschaften Witt-
genstein) und für die landrechtlichen Kreise Rees
und Duisburg in der Rheinprovinz. Nachdem
durch das Publikationspatent v. 21. 4. 1825
(GS 153) das ALsk nebst seinen Ergänzungen —
wozu die GTO gehört (vgl. Lette und v. Rönne
2, 27) — auch in den vorstehend von der Provinz

Westfalen ausgenommenen Landesteilen einge-
führt war, und aus der Provinz Preußen die Pro-
vinzen Ost= und Westpreußen (1877), aus dem
Kreise Duisburg in der Rheinprovinz die Kreise
Duisburg, Essen, Mülheim a. d. Ruhr und Ruhrort
gebildet worden, umfaßt der Geltungsbereich der
GTO und ihrer Nachträge: die Provinzen Ost-
und Westpreußen, Posen, Pommern (mit Aus-
schluß von Neuvorpommern und Rügen), Bran-
denburg, Schlesien, Sachsen, Westfalen und die
Kreise Rces, Duisburg, Essen, Mülheim a. d. Ruhr
und Ruhrort in der Rheinprovinz.

#4. Begriff, Zweck und Gegenstand der Ge-
meinheitsteilnng.

I. Nach der GTO v. 7. 6. 1821 ist GT die zum
Besten der allgemeinen Landkultur gegen ange-

messene Entschädigung erfolgende Aufhebung der
avon mehreren Einwohnern einer Stadt oder
eines Dorfes, von Gemeinden und Gutsbesitzern

bisher gemeinschaftlich ausgeübten Benutzung
ländlicher Grundstücke“, mögen die Nutzungs-
gerechtsame „auf einem gemeinschaftlichen Eigen-
tum, einem Gesamteigentum oder einem ein-

seitigen oder wechselseitigen Dienstbarkeitsrecht
beruhen“ (GTO s§F 1, 2, 56). Eine Gemeinheit
liegt hiernach nicht nur vor, wenn ländliche Grund-
stücke im Miteigentum oder Gesamteigentum
mehrerer Beteiligter stehen (Gemeinheiten, All-
menden, gemeine Marken), sondern auch dann,
wenn solche Grundstücke mit fremden Dienst-
barkeitsrechten belastet sind z. B. Hütungsrechten
unterliegen (3 f. LandeskulturG 5, 35). „Die
bloß vermengte Lage der Aecker, Wiesen und
sonstigen Ländereien, ohne gemeinschaftliche Be-
nutzung, begründet keine Auseinandersetzung nach
dieser Ordnung.“ Soweit aber die Aufhebung
einer Gemeinheit erfolgt, „müssen die aus der
Gemeinheit scheidenden und darin bleibenden
Teilnehmer die Landentschädigungen möglichst
in einer zusammenhängenden wirtschaftlichen
Lage erhalten“ (GTO §§ 3, 61). Dem Zwecke der
Aufhebung der Gemeinheit tritt also der andere
Zweck der wirtschaftlichen Zusammenlegung an
die Seite, und die GT einer Feldmark charakteri-
siert sich hiernach als Spezialseparation
(oben § 1).

II. Der Aufhebung nach der GTO unterliegen:
Weideberechtigungen auf Aeckern, Wiesen, Angern,
Forsten und sonstigen Weideplätzen, Forstberechti-
gungen zur Mast, zum Mitgenusse des Holzes
und zum Streuholen, Berechtigungen zum Plag-
gen-, Haide= und Bültenhieb, —alle diese Gerecht-

same ohne Unterschied, ob sie auf gemeinschaftli-
chem (Gesamt-) Eigentum oder Dienstbarkeits-
rechten beruhen. Das Ergänzungsgesetz

v. Stengel-Fleischmann, Wörterbuch 2. Aufl.

v. 2.3. 50 zur GTO hat der Aufhebung nach Maß-
gabe der letzteren ferner unterworfen: das ge-
meinschaftliche Eigentum an Torsmooren und die
Berechtigungen 1. zur Gräserei und zur Nutzung
von Schilf, Binsen oder Rohr auf Ländereien und
Privatgewässern aller Art; 2. zum Pflücken des
Grases und des Unkrauts in den bestellten Feldern
(zum Krauten); 3. zum Nachrechen auf abge-
ernteten Feldern, sowie zum Stoppelharken;
4. zur Nutzung fremder Aecker gegen Hergebung
des Düngers; 5. zum Fruchtgewinne von ein-

zelnen Stücken fremder Aecker (zu Deputatbeeten);
6. zum Harzscharren; 7. zur Fischerei in stehenden
oder fließenden Privatgewässern; 8. zur Torf-
nutzung, — die zu 1 bis 8 gedachten

Berechtigungen jedoch nur, sofern sie
auf einer Dienstbarkeit beruhen, also ge-
gen fremde Grundstücke ausgeübt werden
(GTO 42, Erg.Ga 1, 2). — Andere als alle

vorstehend bezeichneten Berechtigungen sind selb-
ständig nicht ablösbar. Wenn jedoch dem Zwecke
der Auseinandersetzung außer einer nach der GTO
und dem Ergänzungsgesetz aufzuhebenden ge-
meinschaftlichen Benutzung noch andere
Grundgerechtigkeiten hinderlich sind,
so müssen auch diese gegen Entschädigung aufge-
hoben werden (GTO 142).

III. Neben der letzterwähnten Erweiterung des
Gegenstandes der G hinsichtlich der Grundge-
rechtigkeiten bestehen andererseits Beschrän-
kungen hinsichtlichderTeilunggemein-
schaftlichen Eigentums: im allgemei-
nen für das erst nach Verkündigung der GTO
entstandene gemeinschaftliche Eigentum, welches
nicht nach den Vorschriften der GT, sondern
nur nach den allgemeinen Regeln über die Tei-
lung gemeinschaftlichen Eigentums (durch den
ordentlichen Richter) aufgelöst werden kann (GTO
* 165, Erg.G à 2; Schneider 106); außerdem im
besonderen für gemeinschaftliches Eigentum an
Forsten. Nach der GT0O ist die Natural-
teilung eines gemeinschaftlichen
Waldes nur zulässig, wenn die einzelnen Teile
zur forstmäßigen Benutzung geeignet bleiben oder
vorteilhaft als Acker oder Wiese zu nutzen sind;
sonst kann die Auseinandersetzung im Mangel einer
Einigung nur durch öffentlichen gerichtlichen Ver-
kauf bewirkt werden (GTO §s§ 109, 110; Zwangs-
vollstr.G 1897 §# 180 ff). Das für den ganzen
Umfang der Monarchie erlassene Gesetz über
gemeinschaftliche Holzungen v. 14.
3. 81 (GS 261) hat die Teilbarkeit gemeinschaft-
licher Forsten noch mehr eingeschränkt. Holzungen
(Grundstücke, deren hauptsächliche Benutzung in
der Holzzucht besteht), an denen beim Inkrafttre-
ten des Gesetzes das Eigentum mehreren Perso-
nen zusteht, ohne daß erweislich die Gemeinschaft
privatrechtlich entstanden ist, insbesondere Hol-
zungen der Realgemeinden, Gehöferschaften und
gleichartiger Genossenschaften, ferner Holzungen,
die Mitgliedern einer solchen Genossenschaft oder
einer Klasse von Mitgliedern, oder von Einwoh-
nern einer Gemeinde durch eine Gemeinheits-
teilung oder Forstdienstbarkeitsablösung als Ge-
samtabfindung überwiesen werden, oder früher
überwicsen worden und bis zum Inkrafttreten des

Gesetzes gemeinschaftliches Eigentum geblieben
sind, dürfen der Regel nach nicht in Natur geteilt
werden. Die Teilung ist nur insoweit — von der
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Auseinandersetzungsbehörde —zu gestatten, als
die Holzung zu forstmäßiger Bewirtschaftung nicht
geeignet ist, oder der Grund und Boden zu ande-
ren Zwecken dauernd mit erheblich größerem Vor-
teile benutzt werden kann, und als landes= oder

forstpolizeiliche Interessen nicht entgegenstehen
(G v. 1881 55 1, 6, 7; Schneider 64). Demnach
kommen die Vorschriften der GTO über die Teil-
barkeit nur noch bei solchen gemeinschaftlichen
Waldungen zur Anwendung, die nicht unter das
Gv. 14. 3. 81 fallen (XForstwesenl.

Das zur Bestreitung der Lasten und Ausgaben
der Gemeinden bestimmte Vermögen (Kor-
porations-, Kämmereivermögen),
sowie derjenige Teil des Vermögens einer Ge-
meinde, dessen Nutzungen den einzelnen Ge-
meindemitgliedern vermöge dieser Eigenschaft zu-
kommen (Gemeindeglieder-, Bürger-
vermögen) können durch eine Gemeinheits-
teilung niemals in Privatvermögen der Gemeinde-
glieder verwandelt werden (I 1, 2 Dekl. v.
26. 7. 47, GS 327; Schneider 19).

§+ 5. Provokationsrecht. Die G findet nur
auf Antrag statt, zu dem in der Regel jeder Teil-
nehmer, bei einseitigen Dienstbarkeiten der Ver-
pflichtete wie der Berechtigte befugt ist. Einer
Zustimmung der Lehns- und Fidcikommißanwär-
ter, Nießbraucher und sonstiger dinglich Berech-
tigten bedarf es nicht.— Kann aber die Aufhe=

bung einer unter den Mitgliedern einer Stadt
oder Dorfgemeinde bestehenden Gemeinheit nicht
anders als mit Umtausch der zur Ortsfeldmark ge-
hörigen Acker ländereien ausge führt werden, so
findet sie — nach der V über die Beschränkung des
Provokationsrechts v. 28. 7. 38 — nur statt, wenn

die Besitzer des vierten Teils der von dem

Umtausche betroffenen Ackerländereien mit der
Separation einverstanden sind. Diese Beschrän-
kung fällt fort, wenn zur zweckmäßigen Ausfüh-
rung der GT ein Umtausch der zur Ortsfeldmark

gehörigen Ackerländereien nicht nötig ist.
Wenn dagegen ohne derartigen Umtausch eine
wirtschaftliche Planlage nicht hergestellt werden
kann, dann muß die Provokation zurückgewiesen
werden, sofern jenes Einverständnis von den Be-
sitzern des vierten Teils derjenigen Ackerländereien,
welche dem Umtausche nach dem Ermessen der
Auseinandersetzungsbehörde unterwerfen wer-
den müssen, nicht zu erreichen ist.— Die unbe-

dingte Provokationsbefugnis des einsei-
tigen Dienstbarkeitsberechtigten ist nicht be-
schränkt, selbst wenn ein Ackerumtausch erforder-
lich wirb (GTO §F 4, 5, 10, 12, 15, 158 ff; V v.
28. 7. 38 (GS 429). Ergänz.G à 9, 13. Vgl.
Greiff, 252—254; Schneider 15—17; Lette
und v. Rönne 3, 31 ff).

Abgesehen von dem vorgedachten Falle der
Aufhebung einer Gemeinheit unter den Mitglie-
dern einer Gemeinde und von der Teilung eines

gemeinschaftlichen Waldes (oben # 4 III) bedarf
es einer besonderen Begründung der Provokation
nicht. Die GTO betrachtet jede GX als die Aus-
einandersetzung einer kulturschädlichen Gemein-
heit und folgeweise als eine zur Wegräumung von

Kulturhindernissen notwendige Maßregel.
Sie will deshalb ohne Beweisführung ange-
nommen wissen, daß jede Gemeinheitsaufhebung
zum Besten der Landeskultur gereiche und aus-
führbar sei, und läßt nur die Gefahr einer Sub-

stanzbeschädigung durch Naturkräfte (Ueber-
schwemmung, Versandung), aber auch nur dann
als Einwand zu, wenn einer bisher gemein-

schaftlichen Gefahr künftig einzelne Teilnehmer
allein ausgesetzt sein würden. Es kann ferner die
Gemeinheitsaufhebung nicht nur wegen aller
gemeinschaftlich benutzten Gegenstände, sondern
auch in Beziehung auf einzelne Grundstücke oder
auf einzelne der einem Grundstücke gegen ein
anderes zustehenden Berechtigungen verlangt
werden, wie auch mehrere Teilnehmer, die unter
sich in Gemeinheit bleiben wollen, die Auseinan-
dersetzung mit den übrigen Teilnehmern bean-

tragen können (GTO #§§ 20—24; vgl. Z f. LK#
, 270).

Die Befugnis, auf GT anzutragen, kann weder
durch Willenserklärung, noch durch Verjährung
erlöschen und wird auch durch ältere entgegen-
stehende Judikate nicht ausgeschlossen. Auf Aus-
schließung einer G gerichtete Verträge sind hin-
sichtlich der Aecker nur so lange, als zur zweimali-
gen Abnutzung aller Schläge ecforderlich, hin-
sichtlich anderer Gegenstände höchstens 10 Jahre
verbindlich (GTO §§ 26—29).

§ 6. Feststellung der Teilnahmerechte und
ihres Wertes. Dic Feststellung des aufzuheben-
den Rechts selbst geschieht nach allgemeinen Grund-
sätzen (GTO 8§ 30, 31; Schneider 27); ebenso die
des Maßes und Verhältnisses der Teilnahme jedes
Beteiligten. Soweit es aber über dieses Maß
und Verhältnis an rechtsverbindlichen Festsetzun-
gen fehlt, gelten besondere Vorschriften. Bei Ge-
meindeweiden ist der Besitzstand der letzten 10
Jahre oder die Durchwinterung unter Anrechnung
besonderer Weiden der Teilnehmer maßgebend.
Die mit Häusern ohne Acker angesessenen Mitglie-
der einer Gemeinde nehmen an der gemeinen

Weide nach dem Bedürfnis eines Haushaltes für
Mann, Frau und 3 Kinder, zu 1 Kuhweiden
teil. Beim Plaggen-, Haide= und Bültenhieb ist
das Bedürfnis der Düngung in der üblichen
Bestellungsart oder der Feuerung, unter Abrech-
nung der eigenen Düngungs= und Feuerungs-
mittel, maßgebend. Aehnliche Vorschriften gelten
für Dienstbarkeitsrechte zur Nutzung von Schilf,
Binsen oder Rohr, zum Stoppelharken, zur Torf-
nutzung und zum Sammeln von Streu und Brenn-

holz (GTO s 32—55. Ergänz.G a 3, 4. Vgl.
Schneider 34; BLKG 11, 187; 21, 156).

Zur Ermittelung des Wertes der zu entschädi-
genden Teilnahmerechte und — soweit die Ent-

schädigung nicht in Geld erfolgt — auch der Ab-
findung wird der Grund und Boden unter

Berücksichtigung des Zustandes zur Zeit der
Auseinandersetzung nach dem für jeden Besitzer
erreichbaren Nutzen abgeschätzt, wobei jedoch Ent-
fernungsunterschiede und andere Vorteile der

Lage auszugleichen sind. Berechtigungen
werden im allgemeinen nach ihrem Umfange, der
landüblichen, örtlich anwendbaren Benutzungsart
und dem hieraus sich ergebenden Ertrage veran-
schlagt:; besondere Bestimmungen greifen Platz
bei den Berechtigungen zur Fischerei, zum Harz-
scharren und den Forstberechtigungen zur Mast
und Weide, sowie zur Streu= und Holzentnahme.
Für alle auf Forstenhaftenden, nach der GTO
und dem Ergänzungsgesetz ablösbaren Dienstbar-
keiten gilt außerdem die Ausnahme, daß der Forst-
besitzer, wenn der Berechtigte die Ablösung
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beantragt, die Wahl hat, ob er den Berechtigten
nach dem Nutzungsertrage der Dienstbarkeit oder
nach dem Vorteile entschädigen will, der dem
Belasteten aus deren Aufhebung erwächst (GTO
 87—93, 116, 118—126, 131—140. Ergänz.G
à 5, 6, 9. V über die Ausübung der Valdstreu-
berechtigung v. 5. 3. 43 (GS 105), Feld- und
Forstpolizeic v. 1. 4. 80 (GS 230), §5 96 Nr. 3).

5#7. Teilungsgrundsätze und Landabfindungs-
plau. Die Aufhebung der Gemeinheit erfolgt
dadurch, daß den Teilnehmern an Stelle ihrer
Berechtigung eine angemessene Entschädigung
zur ausschließlichen und freien Ver-
fügung überwiesen wird ). Die Entschädigung
kann in Land, Rente und Kapital bestehen (wegen

Ersatzesvorübergehender Nachteile durch
Naturalleistungen vgl. GWTO §# 78—81).

LandentschädigungistdieRegel. Sie
muß möglichst in zusammenhängender wirtschaft-
licher Lage stattfinden und auf jeden Fall bei dem
berechtigten Gute zu dem angerechneten Werte
genutzt werden können. Ausfälle in der Güte

dürfen durch Zusatz in der Fläche, Grundstücke
einer Gattung durch Grundstücke anderer Gattung
ausgeglichen werden, sofern nur nicht eine Ver-
änderung der ganzen bisherigen Art des Wirt-
schaftsbetriebes nötig wird. — Für auf For-
sten haftende Dienstbarkeitsrechte zur
Weide, Gräserei, Holz= und Streuentnahme und
zum Plaggen-“, Haide= und Bültenhieb ist, vor-
behaltlich anderweiter Einigung, Land nur
dann zu geben und anzunehmen, wenn es zu

Acker oder Wiese gceignet ist und in dieser Eigen-
schaft nachhaltig einen höheren Ertrag als durch
die Benutzung zur Holzzucht zu gewähren vermag.
Für dergleichen Holz= und Stre rterechti-
gungen darf jedoch der Belastete auch nur zur

Holzzucht geeignetes bestandenes Forstland mit
Anrechnung der Holzbestände gewähren, wenn
diese zur nachhaltigen fsorstmäßigen Benutzung
geeignet sind (GTO #s§ 61—67, 117; Erg.G aà 5,
6, 10).

Entschädigung in Rente oder Kapital
findet statt, wenn die vorangegebenen Bedingun-
gen einer Landabfindung für Forst berechti-
gungen nicht vorliegen, und außerdem allge-
mein dann, wenn einem Dienstbarkeitsberech-
tigten Land, das er zum abgeschätzten Werte zu
nutzen vermag, nicht gegeben werden kann und
er durch die Geldabfindung in den Stand gesetzt
wird, sich die abgelöste Nutzung zu verschaffen. —

Mastungs-, Fischerei= und Berechtigte zum Harz-
scharren können überhaupt nur Rente oder Ka-
pital verlangen. — Die Rente muß eine feste
Geldrente sein und kann vom Berechtigten,

wie vom Verpflichteten nach sechsmonatiger Kün-
digung mit dem 20fachen Betrag abgelöst werden.
— Wechselseitige Dienstbarkeiten

gleicher Art werden, soweit die Werte gleich sind,
gegen einander aufgehoben (GTO 85 77, 82, 83;
Erg.G à#7, 8, 10).

Die Bestimmung derjenigen Grundstücke, die
jeder Teilnehmer durch die Ausceinandersetzung

1) GTO 156. Eine Ausnahme bilden jetzt die im

letzten Absatz des &amp; 1 des G v. 14. 3. 81 bezeichneten, als Hol-

zung zu gewährenden, Abfindungen, die nur als Gesamt-

abfindung überwiesen werden dürsen. Vgl. Schnei-

der 48, 69.

——

erhalten soll, geschieht durch die Auseinander-
setzungsbehörde, die hierbei für möglichst voll-
kommene Planlagen und deren schickliche Ver-
bindung durch Wege und Triften zu sorgen hat.
Im Zusammenhange hiermit sind ferner Vor-
schriften gegeben über Entwässerungsgräben,
Tränkstätten, Sand-, Kalk-, Lehmgruben, Stein-
brüche, Einhegungen, endlich über die Dota-
tion der Schullehrerstellen. Bei
der ersten auf einer Dorffeldmark eintretenden
G ist zu der Schullehrerstelle — gegen Wegfall

einer bisherigen Weideberechtigung auf den
Grundstücken der Dorfgemeinde —soviel Garten-

land auszuweisen, als zur Haushaltung für Mann,
Frau und 3 Kinder, sowie zur Sommerstallfütte-
rung und Durchwinterung von zwei Haupt Rind-
vieh erforderlich ist (GLTO §# 95—107; Gv.

7 ", 1821 19; Greiff 400; Lette und v. Rönne
„ .

 8. Wirkungen der Auseinandersetzung. Die
Entschädigung, die jeder Teilnehmer durch die
Auseinandersetzung erhält, tritt rechtlich an die
Stelle der dafür abgetretenen Grundstücke oder
dadurch abgelösten Berechtigungen (vgl. ZLKG###
29, S 260 u. 391; 31, 280; 35, 185). Behufs
Durchführung dieses Grundsatzes in Fällen einer
Entschädigung durch Rente oder Kapital sind be-
sondere Vorschriften gegeben. Weitere Bestim-
mungen beziehen sich auf die Sicherung der Real-
berechtigten der beteiligten Grundstücke, die Ver-
hältnisse der Pächter und Nießbraucher und das
Interesse des Staates hinsichtlich der öffentlichen
Lasten. — Das Eigentum an den Abfindungs-

grundstücken geht (schon vor der Bestätigung des
Rezesses) mit der Ausführung des endgültig fest-
gestellten Auseinandersetzungsplancs auf die Be-
sitznehmer über (GTO §§ 141—163; G über die
Verteilung der öffentlichen Lasten v. 25. 8. 76
[6S 405), §&amp; 1; G über die Berichtigung des
Grundsteuerkatasters v. 26. 6G. 75 (G8 325), # 1.
IJ Ablösung der Reallasten in Preußen)).

8 9. Einführung neuer und Einschränkung
bestehender Gemeinheiten. Gemeinheiten, de-
ren Aufhebung die GTO und das Ergänzungs-
gesetz bezwecken, können nur mit zeitlich beschränk-
ter verbindlicher Kraft und nur durch schriftlichen

Vertrag (nicht durch Ersitzung) begründet werden.
Dergleichen neu begründete Dienstbarkeitsrechte
sind nach der GTO durch die Auseinandersetzungs-
behörde abzulösen 1).— Neben der Aufhe-

bung hat die GTO in Ausführung des Landes-
kultur-Ed. v. 14. 9. 1811 auch die Einschrän-

kung von Gemeinheiten, insbesondere die Fest-
setzung der Teilnehmungsrechte der Dienstbar-
keits= und Mitberechtigten auf ein bestimmtes
Maß und eine hiernach einzuführende Ordnung
der Benutzung zugelassen. Ein solches Verfahren
soll auch bei anderen wirtschaftlichen Einrichtun-
gen (Dreschlegung von Aeckern, Rodung von For-
sten, Einhegung von Weideplätzen, Deckung von
Sandschellen usw.) stattfinden. Ebenso sind über
die durch das Landeskultur-Ed. nachgegebene
Ausweisung des „hutfreien Drittels“ nähere Be-

stimmungen gegeben (GTO s§## 166—191). Alle

1) GITO #K 14, 165. Dekl. v. 31. 3. 41 (GS 75)0. Wgl.

Schneider 101—105; Greisf 283; wegen neu begründeten

gemeinschaftlichen Eigentums oben 1 5.

11“
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Aufhebung der Gemeinheiten, sowie durch ein-
zelne spätere Gesetze ihre Bedeutung zum größten
Teile verloren; vgl. u. a. ös 2 ff G über gemein-
schaftliche Holzungen v. 14. 3. 81, &amp;§ 2 ff Wald-
schutzG v. 6. 7. 75.

B. IZnsammenlegung.

Die nach der GTO als Folge der Gemeinheits-
aufhebung eintretende Zusammenlegung der
Grundstücke war beim Fortschreiten der Land-
wirtschaft dergestalt in den Vordergrund getreten,
daß die Zusammenlegung meist als Hauptzweck
erstrebt wurde. Die Erreichung dieses Zweckes
war aber nach der GTO ausgeschlossen, wo es an

einer gemeinschaftlichen Benutzung der zusammen-
zulegenden Grundstücke fehlte (loben § 4 1). Zur
Beseitigung dieses Uebelstandes erging das G,
betr. die Ausdehnung der Gemein-
heitsteilungsordnung v. 7. 6. 1821
auf die Zusammenlegung von
Grundstücken, welche einer ge-
meinschaftlichen Benutzung nicht
unterliegen, v. 2. 4. 72 (GS 329; Schnei-
der 113 ff).
 10. Bedingungen der Zusammenlegung.

Die Zusammenlegung der in vermengter Lage
befindlichen, einer Gemeinheit nicht unterliegen-
den Grundstücke findet statt, wenn sie von den
Eigentümern von mehr als der Hälfte der nach
dem Grundsteuerkataster berechneten Fläche der
umzulegenden Grundstücke, welche gleichzeitig
mehr als die Hälfte des Katastral-Reinertrags re-
präsentieren, beantragt und nach Begutachtung
durch die Kreisvermittelungsbehörde durch Be-
schluß der Kreisversammlung für zulässig erklärt
wird. In städtischen, einem Kreisverbande nicht

angehörenden Feldmarken bedarf es des Be-
schlusses des Magistrats und der Stadtverordneten
auf Grund des Gutachtens einer von ihnen ge-
wählten sachverständigen Kommission. Vor der
Beschlußfassung des Kreistages oder der städti-
schen Kollegien ist von der Auseinandersetzungs-
behörde der Umlegungsbezirk festzu-
stellen. Dieser soll in der Regel alle der Umlegung
unterliegenden Grundstücke der Feldmark ver-
einigen, kann aber, sofern dies dem Landeskultur-
interesse entspricht, auf einen natürlich oder wirt-
schaftlich begrenzten Teil der Feldmark sich be-
schränken, und in jedem Falle auch unwirtschaft-
lich einspringende Grundstücke einer fremden Feld-
mark umfassen. — Das Einverständnis aller Be-

teiligten macht die Beschlußfassung des Kreis-
tages oder der städtischen Kollegien entbehrlich
(G v. 2. 4. 72 F 1. Ueber „Kreisvermittelungs-
behörden“ vgl. V v. 30. 6. 34 [GS 96)] 5W 2 ffj
Greiff 409 ff). — Ausnahmsweise findet eine

Zusammenlegung ohne Antrag der beteiligten
Eigentümer auf Grund der §§8 10 ff des G betr.
Maßnahmen zur Regelung der Hochwasser--,
Deich= und Vorflutverhältnisse an der oberen und
mittleren Oder v. 12. 8. 05 (GS 335) statt.

5 11. Borschriften über die Zusammenlegung.
Im allgemeinen kommen die Vorschriften der
GXTO und der sie ergänzenden Gesetze zur An-
wendung. — Gebäudec, Hoflagen, Kunstwiesen,

Gärten, Park-, Obst= und Hopfenanlagen, Wein-
berge, Seen, Teiche und andere Privatgewässer,
einer gemeinschaftlichen Benutzung nicht unter-

liegende Lehm-, Sand-, Kalk- und Mergelgruben,
sowie ebensolche Kalk= und sonstige Steinbrüche,
ferner andere zur Fassiliengewinnung oder zu
gewerblichen Anlagen dienende Grundstücke, in-
gleichen Grundstücke, auf denen sich Mineralquellen
befinden oder mit deren Besitz das Eigentum des
Erbkux an einem Bergwerke ganz oder zum Teile

verbunden ist, endlich Grundstücke, auf denen
Denkmäler oder Familiengräber sich befinden,
können nur mit Einwilligung aller Beteiligten in
die Zusammenlegung gezogen werden. Rente
und Kapital sind als Substanzentschädigung nur
ausnahmsweise zur Ausgleichung geringer Werts-
unterschiede statthaft. Grundstücke, die schon einer
Zusammenlegung unterzogen worden, dürfen
ihr gegen den Willen des Eigentümers nur noch
einmal unterworfen werden, wenn entweder
nach der Zusammenlegung durch Anlage von Ka-
nälen, Deichen, Chausseen u. dgl. eine erhebliche
Störung der Planlage eingetreten ist, oder
seit der Ausführung einer nach der GTO vollzo-
genen Zusammenlegung 30 Jahre verflossen sind
und die Eigentümer von mehr als drei Vierteln
der umzulegenden Grundstücke — nach Fläche und
Katastralreinertrag — die Zusammenlegung be-

antragen. — Werden von einer Zusammenlegung

Grundstücke betroffen, die einer Gemeinheit un-
terliegen, so muß deren Aufhebung mit der Zu-
sammenlegung verbunden werden (G 1872
*5 2—4, 0). »

Zusammenlegungen bei der Ei—
gentumsverleihung, in Gemäßheit des
5 86 , betr. die Ablösung der Reallasten usw.,
v. 2. 3. 50 kommen, da die Regulierungen be-

endet sind, nicht mehr vor IN Agrargesetzge-
bung 21.

II. Rheinprovinz (ausschließlich der landrecht-
lichen Kreise), Neuvorpommern und Rügen, Hes-
sen-Nassan, Lchleswig-Holstein und die hohen-

zollernschen Lande

8 12. Charabkteristik der Gesetzgebung. Die
obengenannten Landesteile haben vor ihrer Ver-
einigung mit Preußen einer ausreichenden Gesetz-
gebung über Teilung von Gemeinheiten, Auf-
hebung von Dienstbarkeiten und über Zusammen-
legungen mehr oder weniger entbehrt. Erst nach-
her ist dieser Mangel durch mehrere für die ein-
zelnen Landesteile gegebenen Gesetze beseitigt,
in denen die besonderen Verhältnisse der verschie-
denen Gebiete berücksichtigt sind und deren Be-
stimmungen deshalb in manchen Punkten von
einander abweichen. Weil aber das erste dieser
Gesetze — die GTO für die Rheinprovinz —der

altländischen GTO v. 7. 6. 1821 möglichst ange-

schlossen war, und die späteren Gesetze für die
übrigen Landesteile wieder der rheinischen GT,
soweit tunlich, nachgebildet waren, finden sich
doch über eine größere Zahl wesentlicher Punkte
gleiche Vorschriften. Andererseits brachten es die
land= und forstwirtschaftlichen, sowie die Verhält-
nisse der früheren Gesetzgebung dieser Landesteile
mit sich, daß auch über Abweichungen von der alt-
ländischen GTO gleiche oder ähnliche Vorschriften
zu geben waren. Die hiernach übereinstimmenden
Vorschriften der Geesetze für die oben genannten
Landesteile sind zur Vermeidung von Wieder-
holungen zusammengefaßt und der folgenden
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Darstellung der Spezialgesetzgebungen, die sich
auf die den einzelnen Landesteilen besonderen
Vorschriften beschränken kann, nachgestellt.

Vorauszuschicken ist hier nur zweierlei. Er-
stens weichen alle GTGesetze dieser Landesteile
von der altpreußischen GTO darin ab, daß nach
ihnen Gegenstand der GT nicht eine auf dem
Eigentum oder einer Dienstbarkeit beruhende
Nutzungsberechtigung („Gemeinheit“ im Sinne
der GTO v. 7. 6. 1821) ist, sondern — entspre-

chend der scharfen Sonderung von Servitut und
Eigentum im gemeinen und französischen Recht
— der Begriff der GT aufgelöst erscheint in:

a) die Ablösung bestimmter, als Dienstbarkeit auf
dem Grundeigentum lastender Nutzungsberech-
tigungen; b) die Teilung von Grundstücken, die
von Miteigentümern (Gesamteigentum, Genossen-
schaften, Realgemeinden) ungeteilt besessen und
durch gemeinsame Ausübung bestimmter Rechte
gemeinschaftlich benutzt werden. Zweitens
ist die Zusammenlegung der Grundstücke, die der
GTO von 1821 nur als Folge einer Gemeinheits-

aufhebung bekannt war und erst durch das G v.
2.F 4. 72 als selbständige Kulturmaßregel einge führt
wurde (oben vor §#9), in den hier in Betracht kom-
menden Landesteilen als selbständiger Gegenstand
behandelt. Lediglich für den Reg Bezirk Wiesbaden
der Provinz Hessen-Nassau und für Neuvorpom-
mern und Rügen gelten insofern Ausnahmen, als
in jenem Bezirke regelmäßig nicht die „Zusam-
menlegung“, sondern die „Güterkonsolidation“, in
Neuvorpommern und Rügen aber eine Umlegung
nur nach Maßgabe der schwedischen V v. 18. 11.

1775 statthat (unten &amp; 14).

1. Rechtsstand in den einzelnen Landesteilen.

5s13. Die Rheinprovinz —mit Ausschluß der

Kreise Rees, DTuisburg, Essen, Mülheim a. d.
Ruhr und Ruhrort (oben # 3).

I. Vor der Vereinigung des Rheinlandes mit
Preußen war die Befugnis zur Provokation auf
GT, und zwar im Gebiete des französischen Rechts
auf die allgemeine Bestimmung des a 815 des
code civil, im Gebiete des gemeinen Rechts auf
die actio communi dividundo beschränkt. Ueber
die Aufhebung von Prädialservituten gab es nur

vereinzelte ungenügende Bestimmungen, betr.
die Ablösbarkeit gewisser Weideberechtigungen.
Der Ausdehnung der GTO v. 7. 6. 21 auf die

Rheinprovinz stand entgegen, einmal, daß das
ALK, dessen Sätze über die Teilnahmerechte der
GTO zum Grunde liegen, mit dem französischen
und gemeinen Rechte vielfach unverträglich war,
außerdem, daß die auf Zusammenlegung gerich-
tete Tendenz der GTO der damaligen Anschauung
der Rheinländer widerstrebte (Lette-Rönne 3, 201).
Die diesen Gesichtspunkten Rechnung tragende
GTO für die Rheinprovinz i(mit
Ausnahme der Kreise Rees und
Duisburg (oben # 3), sowie für Neu-
vorpommern und

(GS 371) ließ daher die Vorschriften über die
Teilnehmungsrechte im wesentlichen unberührt
und schloß (im # 18) die Umlegung von Grundstük-
ken, die nicht zur Abfindung für aufzuhebende
Berechtigungen abzutreten sind, für das Gebiet
der Rheinprovinz ausdrücklich aus. Später
machte sich indessen das Bedürfnis einer Ver-

Rügen v. 19. 4. 51 f

besserung unwirtschaftlicher Planlagen durch Zu-
sammenlegung auch im Rheinlande geltend. Ihm
ist abgeholfen zunächst durch das G, betr. die wirt-
schaftliche Zusammenlegung der Grundstücke im
Bezirke des Justizsenats zu Ehrenbreitstein, v.
5. 4. 69 (GE#514), für die diesen Bezirk bildenden
Kreise Wetzlar, Neuwied, Altenkirchen (mit Aus-
schluß der Grafschaft Wildenburg) und den rechts-
rheinischen Teil des Kreises Koblenz, sodann durch
das G, betr. die Zusammenlegung der Grundstücke
im Geltungsgebiete des rheinischen Rechts, v.
24. 5. 85 (GE 156) auch für das letztgedachte
Gebiet dieser Provinz.

II. Nach der GTO v. 19. 4. 51 findet statt:
a) die Ablösung der als Dienstbarkeit (Servitut
auf dem Grundeigentum lastenden Nutzungsbe-
rechtigungen zur Weide, Waldmast, Holz= und
Streuentnahme, zum Plaggen-, Haide= und
Bültenhiebe, zur Torfnutzung, zum Grasschnitt
und zur Nutzung von Schilf, Binsen oder Rohr
auf Ländereien und Privatgewässern aller Art,
zum Pflücken des Grases und des Unkrauts in be-

stellten Feldern (zum Krauten), zum Nachrechen
auf abgeernteten Feldern und zum Stoppelharken,
zur Nutzung fremder Aeccker gegen Hergebung des
Düngers, zum Fruchtgewinn von einzelnen
Stücken fremder Aecker (zu Deputatbeeten), zum
Harzscharren und zur Fischerei in stehenden oder
fließenden Gewässern: b) die Teilung von
Grundstücken, die von mehreren Miteigentümern
ungeteilt besessen und durch gemeinsame Aus-
Übung einer oder mehrerer der nachbenannten
Nutzungen: Weide, Waldmast, Holz= oder Streu-
nutzungen, Plaggen--, Haide= und Bültenhieb,
Torfnutzung benutzt werden, namentlich auch
Marken, Erbenwaldungen u. dergl. (Rh. GTO
1; vgl. ZLKG 30, 161, wonach Grundstücke,
deren Eigentum einer Korporation zu-
steht, nicht unter &amp; 1 zit. fallen). — Das einfache
Recht der Stoppelweide oder des öden Weid-
ganges (vaine pature) innerhalb einer Gemeinde,
sofern es nicht auf einem besonderen Titel be-
ruht, unterliegt im Bezirke des vormaligen Ap-
pellationsgerichts zu Köln nicht der Ablösung,
kann jedoch durch Beschluß des Gemeinderats
aufgehoben werden (a 24 EG BE). — Ohne

Entschädigung aufgehoben sind das
öde Weidgangsrecht, das im gedachten Gerichts-
bezirke mehreren Gemeinden wechselseitig zusteht
(Koppelweide), und das Recht des Fiskus auf den
dritten Fuß, dritten Pfennig (tertia marcalis)
im Herzogtume Berg (Rh. GTO §§ 4, 5. Feld-
und ForstpolizeiG v. 1. 4. 80 5 94. Vgl. Lette-
v. Rönne 3, 214 ff).

Hinsichtlich des Gemeindevermögens
sind die Bestimmungen der altländischen Dell.
v. 26. 7. 47 wiederholt (Rh. GTO 5#/ 3, oben + 4
am Ende).

Nach den Zusammenlegungsgesetzen für Ehren-
breitstein und das Gebiet des rheinischen Rechts
ist ferner zugelassen c) die wirtschaftliche Zu-
ammenlegung der in vermengter Lage

befindlichen Grundstücke verschiedener Eigentü-
mer, wenn diese von den Eigentümern von mehr

als der Hälfte der zusammenzulegenden Grund-
stücke — nach Katastralfläche und Reinertrag be-
rechnet — beantragt wird und von der Zusammen-

legung eine erhebliche Verbesserung der Landes-
kultur zu erwarten ist. Im Gebiete des
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rheinischen Rechts unterbleibtaber
die Zusammenlegung, wenn im Einleitungster-
mine fünf Sechstel der Eigentümer widersprechen,
eine Bestimmung, die für den Bezirk Ehren-
breitstein nicht gilt (G v. 5. 4. 69 F 1,
24. 5. 85 § 1, unten § 18—29).

514. Neuvorpommern und Rügen. Für Neu-
vorpommern und Rügen hatten unter schwedi-
scher Herrschaft das Patent v. 18. 11. 1775 die
Aufhebung von Gemeinheiten ländlicher Grund-

stücke und die Auseinandersetzung vermischt
iegender Grundstücke, und das Patent v. 14. 12.

1801 die Aufhebung der Weide-= und Triftgerech-
tigkeiten auf fremdem Grund und Boden zuge-
lassen 1). Namentlich das letztere Gesetz, das die
Provokation — überdies unter erschwerenden

Bedingungen —nur dem Belasteten gestattete,

bedurfte in dieser und in Beziehung auf den Ge-
genstand der Auseinandersetzung wesentlicher Er-
gänzungen. — Diese sind in der oben (7 13) er-

wähnten, zugleich für Neuvorpommern und Rü-
en erlassenen GTO v. 19. 4. 51 gegeben, deren

orschriften über die Ablösung von Dienst-
barkeiten und die Teilung gemein-
schaftlich benutzter Grundstücke auch für Neuvor-
pommern und Rügen gelten und daher lediglich
in Bezug zu nehmen sind.

Die Zusammenlegunghatin der GTO
v. 1851 auch für Neuvorpommern und Rügen eine
Regelung nicht erfahren; vielmehr ist nur die „Um-
legung vermischt untereinander liegender Grund-
stücke — agri intermixti“ — insoweit gestattet

geblieben, als die schwed. V v. 18. 11. 1775 solche
zuläßt (Rh. GTO § 18; Schneider 150).

## 15. Hessen-Nassan vereinigt in sich A. als
Regierungsbezirk Kassel: das vor-
malige Kurfürstentum Hessen, die früher bayeri-
schen Gebietsteile Bezirksamt Gersfeld und Land-
gerichtsbezirk Orb (ohne Aura) und den früher
großherzoglich hessischen Kreis Vöhl einschließlich
Eimelrod und Höringhausen; B. als Regie-
rungsbezirk Wiesbadenn: das vorma-

lige Herzogtum Nassau, die ehemals freie Stadt
Frankfurt und früher großherzoglich hessische Ge-
bietsteile, nämlich das Amt Homburg, den aus
dem Kreise Biedenkopf und dem nordwestlichen
Teile des Kreises Gießen bestehenden Hinterland-
kreis (welcher jetzt „Kreis Biedenkopf“ genannt
wird) und die Ortsbezirke Rödelheim und Nieder-
Ursel. — Für die preußische Landeskulturgesetz-

gebung sind jedoch die Grenzen der RegBezirke
nicht festgehalten, vielmehr die nachbezeichneten
Landesteile zu unterscheiden.

A Regierungsbezirk Kassel und Kreis
Biedenkopf (Hinterlandkreis) des Re-

gierungsbezirks Wiesbaden

Die kurhessische Gesetzgebung hatte für Aufhe-
bung der gemeinschaftlichen Benutzung ländlicher
Grundstücke und für Zusammenlegung mangelhaft
gesorgt. Das G v. 28. 8. 34 beschränkte sich auf
Maßregeln zur Förderung freiwilliger Vereini-
gungen über die Verkoppelung, das Gv. 25.
10. 34 auf die Teilung gemeinschaftlicher Weide-

1) Bgl. Dähnert, Samml. pommerscher und rügischer

Landesurkunden usw., Suppl. Bd. 2, 524 und Euppl. Bd.
4, 808.

grundstücke und der Koppelhuten, das G v. 28.
10. 34 endlich ordnete hauptsächlich nur die reale
Teilung von Wechselwiesen 2). Reichhaltiger und
teilweise zweckmäßiger, aber gleichfalls nicht ohne
Lücken und Mängel war die bezügliche Gesetz-
gebung im Großherzogtum Hessen und im König-
reiche Bayern). — Nach der Vereinigung mit

Preußen erging zunächst für das vormalige Kur-
ürstentum Hessen die V, betr. die Ablö-
ung der Servituten, die Teilung

der Gemeinschaften und die Zu-
sammenlegung der Grundstücke,
v. 13. 5. 67 (GS 716), deren Vorschriften sodann
durch die V v. 2. 9. 67 (GS 1463) auf die früher
bayerischen und großherzoglich hessischen Gebiets-
teile, die zum Reg Bezirk Kassel und zum Hinter-
landkreise des RegBezirks Wiesbaden gehören,
ausgedehnt wurden. Ergänzungen und Abände-
rungen beider Verordnungen erfolgten durch das
Gv. 25. 7. 76 (GS 396).

Gemäß dieser preußischen Gesetzgebung findet
statt: a) die Ablösung der als Dienstbarkeit
(Servitut) auf dem Grundeigentum lastenden
Auutzungsberechtigungen zur Weide, Waldmast,
Holz-, Loh= und Streuzeugentnahme, zum Plag-
gen-, Rasen- und Bültenhiebe, zum Grasschnitt
und zur Nutzung von Schilf, Binsen oder Rohr
auf Ländereien und Privatgewässern aller Art;
b) die Teilung von Grundstücken, die von
mehreren Mit= oder Gesamteigentümern oder von
Genossenschaften ungeteilt besessen und durch ge-
meinschaftliche Ausübung einer oder mehrerer
der nachbenannten Nutzungen: Weide, Gras-
schnitt, Waldmast, Holz= und Streunutzungen,
Plaggen-, Rasen- und Bültenhieb, Torfnutzung,
— benutzt werden; c) die wirtschaftliche Zu-
sammenlegung der Grundstücke.

Von dem die Teilung gemeinschaftlicher Hol-
zungen beschränkenden G v. 14. 3. 81 sind die

halben Gebrauchswaldungen im
vormaligen Kurfürstentum Hessen — wegen ihrer
verwickelten und rechtlich zweifelhaften Verhält-
nisse — insofern ausgenommen, als bezüglich der

Teilbarkeit dieser Waldungen die früheren Bestim-
mungen aufrecht erhalten sind (unten §&amp; 18).

Die Zusammenlegung ist besonders begünstigt.
Sie findet einmal selbständig statt, wenn
sie von den Besitzern von mehr als der Hälfte
der katastermäßigen Fläche (V v. 13. 5. 67

54; sonst kommt es neben der Fläche auch auf
den Reinertrag an; vgl. oben §§#8 10, 13 II, unten
## 16, 17) der umzutauschenden Grundstücke
beantragt wird; außerdem als gesetzliche
Folge der Ablösung einer über eine Gemarkung
oder einen Teil davon sich erstreckenden Dienst-
barkeit, sofern die Abfindung in Land geschieht,
wobei nur für den Umtausch von Ackerländereien

die weitere Bedingung gestellt ist, daß die Ab-
lösung der Dienstbarkeit von den
Besitzern eines Viertels der katastermäßigen.
Fläche dieser Ländereien beantragt sein muß.

In Ansehung des Gemeindevermögens
gelten gleiche Vorschriften, wie in der Rhein-
provinz (oben §# 13 II, unten §# 18 fj.

1) Kurhess. GS 1834 S 69, 145, 156. Bgl. Z für die

Landeskulturgesetzgebung 18, 118 ff.

?) Bgl. die vorgenannte 8 18, 256 ff; Judeich, Die

Grundentlastung 84 ff.
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B) Regierungsbezirk Wiesbaden aus-
schließlich des Kreises Biedenkopf

(Hinterlandkreises)

Das nassauische Kulturedikt v. 7. 9. 1812 und
das G für das Gebiet der Stadt Frankfurt a. M.
v. 18. 3. 56 enthielten nur über die Ablösung

von Hutungsrechten unzulängliche Bestimmungen;
in den großherzoglich hessischen Landesteilen wa-
ren Hutungsrechte auf ländlichen Grundstücken,
sowie Forstberechtigungen nach den G v. 7. 9.
1814 und 7. 5. 419 nur auf Antrag des Belasteten

ablösbar. Sonstige Gesetze über Aufhebung von
Dienstbarkeiten und Nutzungsgemeinschaften fehl-
ten (vgl. Drucksachen des Abgecordnetenhauses,
X. Legislaturperiode, 1868, Bd. 1II Nr. 223). —

Dagegen war im vormaligen Herzogtum Nassau
durch die V v. 12. 9. 1829 und die hierzu erlassenen
4 Instruktionen der Landesregierung v. 2. 1. 1830
die Güterkonsolidation, und im Groß-
herzogtum Hessen durch das G v. 24. 12. 57 —

in beschränktem Umfange —die Zusammenlegung

der Grundstücke eingeführt (Nass. VBl 1829, 65;
1830, 21 ff; Großh. Hess. Reg Bl 1858, 5).

Die preußische GTO für den Regie-
rungsbezirk Wiesbaden mit Aus-
nahme des Kreises Biedenkopf
v. 5. 4. 69 1) hat die Ablösung der Dienstbarkeiten
und die Teilung gemeinschaftlich benutzter Grund-
stucke umfassend geregelt, einer gleichen Regelung
der Zusammenlegung aber sich enthalten. Viel-
mehr sind durch die V, betr. die Güterkon-
solidation im RegBBezirk Wiesbaden mit
Ausnahme des Hinterlandkreises, v. 2. 9. 67
(6S 1462) die nassauischen Vorschriften über die
Konsolidation nur in einigen Punkten geändert
und mit diesen Aenderungen auch in allen nicht zu
Nassau gehörig gewesenen Teilen des RegBez.
Wiesbaden mit Ausnahme des Hinterlandkreises
eingeführt. Weitere Aenderungen jener Vor-
schriften sind neuerdings durch die — in der

Hauptsache das Verfahren und Kostenwesen be-
treffenden — G v. 21. 3. 87 (GS 61) und v.

4. 8. 04 (G8 191) bestimmt worden (Ovgl. über
das Geltungsgebict Holzapfel, Neues Konsolida-
tionsbuch 1888 S XX).

Nach der GTO v. 5. 4. 69 findet statt: a) die
Ablösung der Dienstbarkeiten (Servituten)
zur Weide, Mast, zum Bezug oder Mitgenuß von
Holz, Lohe und Stren, zum Plaggen-, Rasen= und
Bültenhiebe, Grasschnitt, Pflücken des Grases
(Grasrupfen) und des Unkrauts, letzteres in den
bestellten Feldern (Krauten), zur Nutzung von
Schilf, Binsen oder Rohr auf Ländereien und

1) G#lf526. Der alte Kreis Biedenkopf bestand

im Jahre 1869 nicht mehr, sondern war nach # 4 Nr. 12

der B v. 22. 2. 67 (GS 273) ein Bestandteil des „Hinter-

landkreises“, der aus dem Kreise Biedenkopf und anderen

ehemals großherzoglich hessischen Gebietsteilen zusammen-

gesetzt ist (vgl. oben § 15). Für diesen Hinterlandkreis gilt

nach der B v. 2. 9. 67 die GIO für den RegBezirk Kassel;

v. 13. 5. 67. Hiernach ist vom Geltungsbereiche der GTO

für Wiesbaden v. 5. 4. 69 nicht bloß der (alte) Kreis Bieden-

kopf, sondern der Hinterlandkreis ausgenommen.

Die Anführung des „Kreises Biedenkopf"“ in der Ueberschrift

und Einleitung des G v. ö. 4. 69 beruht auf der inzwischen

(im Berw Wege) erfolgten Einführung dieses Namens für

den ganzen Hinterlandkreis.

Privatgewässern aller Art, zum Pferch und zur
Fischerei in stehenden oder fließenden Privat-

gewässern; b) die Teilung von Grundstücken,
die von mehreren Miteigentümern ungeteilt be-
sessen und durch gemeinsame Ausübung einer
oder mehrerer der nachbenannten Nutzungen:
Weidc, Grasschnitt, Waldmast, Holz= oder Streu-
nutzungen, Plaggen-, Rasen= und Bültenhieb,
Torfentnahme, — benutzt werden 1); c) eine

Zusammenlegung im Sinne der altpreußischen
Gesetzgebung ist als selbständige Kulturmaßregel
nicht zugelassen; vielmehr kann die Umlegung
von Grundstücken, die nicht zur Abfindung für auf-
zuhebende Berechtigungen abzutreten sind, nur
in den Formen der Güterkonsolidation
erfolgen. Jedoch ist den Beteiligten einer Ab-
lösung oder Teilung gestattet, in Verbin-
dung mit dieser auch ihre dabei nicht beteiligten
Grundstücke dem Umtausche zur Herstellung einer
wirtschaftlichen Lage zu unterwerfen. Eine der-
artige beiläusige Umlegung muß nach dem für
anwendbar erklärten &amp; 8 der altpreußischen V v.
30. 6. 34 geschehen, wenn ein Viertel der Be-

teiligten (nach dem Werte der Teilnahmerechte)
darüber einverstanden ist, und für diese ist dann
nicht das Konsolidations-, sondern das Verfahren
nach der GLTO maßgebend (GTO v. 1869 5#; 18,
24; vgl. V. v. 30. 6. 34 [GS 96)] 5l 8: Schneider
179 Anm. 7). — Die Konsolidation

einer Gemarkung oder Gemarkungsabteilung fin-
det statt, wenn sie von den Besitzern von mehr
als der Hälfte der nach dem Stockbuche berechneten
Fläche der beteiligten Grundstücke beantragt wird
(V v. 2. PH. 67 # 2).

Die (nassauische) Güterkonsolidation
ist aus dem in jener Gegend vorherrschenden.
Wandel- oder Parzellarbesitz hervorgegangen,
dessen Nachteilen sie bei einer zu weit gehenden.
Zersplitterung der Besitbstände entgegentreten
sollte. Ihr Grundgedanke „besteht darin, daß
man in einer Gemarkung die landwirtschaftlichen

Meliorationen, Kulturumwandlungen, Wiesen,
Be= und Entwässerungsanlagen, Ackerfeldwege,
Ueberbrückungen so projcktiert und ausführt, als
gehöre die ganze Feldmark einem Besitzer, daß
man die Fluren so in Bozirke abteilt, wie die Er-

tragsfähigkeit solche ergibt, daß man in diesen
Bezirken (Zuteilungsbezirken) gartenbeetartige
Abteilungen (Gewannen) zur bequemen Boarbei-
tung bildet und daß man die Parzellen der Ein-

zelnen nach Tagewerksstücken (Normalstücken)
zusammenlegt (ohne die Güterstücke der Einzelnen
aus dem Gemenge zu sondern) und sie so in die
für die Gemarkung projiektierten Anlagen ein-
fügt“ 2). Bei der Konsolidation bleibt also die
ihr unterworfene Gemarkung in Parzellen zerlegt.
Eine Verminderung der Zahl der Parzellen wird
zwar erstrebt und erzielt; allein in erster Linie steht
die bessere Gestaltung der Parzellen und die all-

gemeine Feldregulierung. Hierdurch unterschei-
det sich die Konsolidation wesentlich von dem alt-

preußischen Separationsverfahren, das bezweckt,
die.zueinemHofe oder die einem Besitzer ge-

1) GTO v. ö. 4. 69 1. Die Motive erwähnen, daß im

Geltungsbereiche des Gesetzes nur die oben zu a gedachten

Berechtigungen vorkommen.

:) So Th. Wißmann,

Einl. S XIV.

Konsolidationsbuch 1874,
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hörigen Ländereien in möglichst großen arron-
dierten Plänen zusammenzulegen, und hiermit
allgemeine Meliorationsanlagen (Wege, Ent= und
Bewässerung u. dgl.) nur verbindet.

Ihrem Zweck entsprechend zerfällt die Konso-
lidation in: 1) die allgemeine Feldregulierung, die
die Umwandlung der Kulturarten und die Ab-

grenzung der neuen Kulturabschnitte, die Anlage
der Meliorationen (Wege usw.) und die neue
Gewannenbildung umfaßt, und 2) die neue spe-
zielle Verteilung des Landes, die nach Verlosungs-
bezirken fortschreitet und jeden Bezirk in Parzellen
zerlegt. Die allgemeine Feldregulierung wird nach
genereller Aufnahme des Konsolidationsgebietes
und Entwerfung des Regulierungsplanes mit der
Feststellung des Generalsituationsplanes durch
die Auseinandersetzungsbehörde abgeschlossen. In
dem speziellen Verfahren erfolgt die Klassifikation
des Bodens, die Besitzstandsaufnahme, die Be-
stimmung der Abfindungsstücke und die Vollstreck-
barkeitserklärung des Konsolidationsplanes, mit
deren Rechtskraft die Abfindungen in das Eigen-
tum der Beteiligten übergehen 1). — Odbgleich

hiernach die Konsolidation mit der Aufhebung
einer gemeinschaftlichen Benutzung grundsätzlich
nichts gemein hat, ist doch nach § 30 GTO v.
5. 4. 69 mit der Konsolidation auch die Servitut-
Ablösung von Dienstbarkeiten oder Teilung dann
zu verbinden, wenn die Konsolidation Grundstücke
betrifft, die einer nach der GTO aufzuhebenden
gemeinschaftlichen Benutzung unterliegen.

# 16. Die Provinz Schleswig-Holstein mit
dem Kreise Herzogtum Lauenburg. In beiden
Herzogtümern war die GT schon im 18. Jahr-
hundert — durch die V v. 10. 2. 1766 und 26. 1.

1770 für Schleswig, durch das Regl v. 30. 8. 1768
und die V v. 19. 11. 1771 und 4. 8. 1784 für

Holstein — näher geregelt. Dagegen bestanden
Nutzungen von Dienstbarkeiten, deren Ablösung
nur durch freie Vereinbarung erfolgen konnte; auch
wardie Zusammenlegung als selbständige Maßregel
nicht einge führt (vgl. die stenographischen Berichte
über die Vhodl des Herrenhauses, 1876, Bd. I1 S5).
Diese Lücken sind ausgefüllt durch das G, betr.
die Ablösung der Servituten, die
Teilung der Gemeinheiten und
die Zusammenlegung der Grund-
stücke für die Provinz Schleswig-
Holstein mit Ausschluß des Kreises Herzog-
tum Lauenburg, v. 17. 8. 76 (GS 377), das
demnächst auf Grund des G v. 25. 2. 78 (GS 97

 #9)U seit dem 1. 4. 78 auch im Kreise Herzogtum
Lauenburg in Wirksamkeit getreten ist.

Nach dem G v. 17. 8. 76 findet statt: a) die
Ablösung der Nutzungsberechtigungen zur
Weide, Mast, Holz= und Streuentnahme, zum
Plaggen-, Haide= und Bültenhiebe, Grasschnitt
(Gräserei), zur Nutzung von Schilf, Binsen oder
Rohr, zum Nachrechen auf abgeernteten Feldern
und zum Stoppelharken, zur Nutzung fremder
Aecker gegen Hergabe des Düngers und zum
Fruchtgewinn von einzelnen Stücken fremder
Aecker (Deputatbeeten), zur Fischerei in stehenden.
oder fließenden Privatgewässern und zur Torf-

1) Die Vorschriften über Konsolidation: bei Th. Wiß.

mann, Abt. 1 u. 2, im G v. 21. 3. 87 2, 11, 15 ff, 21

und im Gv. 4. 8. 01 183—8; vgl. auchWilhelmy 24 ff;
Schneider S 176-183; val. noch 8 37, 287 ff.

nutzung, wobei jedoch hinsichtlich der Holz= und
Torfnutzungs berechtigungen daran zu erin-
nern ist, daß nach § 36 des schleswig--holsteinischen
Reallasten-AblösungsGv. 3. 1. 73 als Ge-

enleistungen der Obereigentümer auch die den
rbförstern zustehenden Holz= und Torfbezüge zur

Ablösung kommen, mögen sie die Natur der Real-
lasten oder Dienstbarkeiten haben;
b) die Teilung von Grundstücken, die von
mehreren Gesamteigentümern, von Genossen-
schaften oder von Realgemeinden ungeteilt be-
sessen und zu einem der unter a) genannten Zwecke

gemeinschaftlich benutzt werden; c) die wirtschaft-
iche Zusammenlegung der Grundstücke
(Gv. 17. 8. 76 5 1) IJ Ablösungl.

Die Zusammenlegung ist durch den Antrag der
Eigentümer von mehr als der Hälfte der umzu-
legenden Grundstücke —nach Katastralfläche und
Reinertrag berechnet — und durch eine von der

Zusammenlegung zu erwartende erhebliche Ver-
besserung der Landeskultur bedingt. Ueber die
letztere FEare kann, nach Feststellung des Um-
legungsbezirks durch die Auseinandersetzungs-
behörde, die Entscheidung des Kreistages oder der

ädtischen Kollegien verlangt werden. — Die Zu-

ammenlegung ist also gegenüber der altpreußi-
schen G2TO und der Gesetzgebung für den Reg Bez.
Kassel insofern beschränkt, als ohne die vorgedach-
ten Voraussetzungen die Zusammenlegung auch
der einer gemeinschaftlichen Benutzung unter-
liegenden Grundstücke nicht erzwingbar ist (Gv.

17. S. 6 ### 3, 4; Schneider 236; oben #5# 4 I,
5, 15 A).

#17. Die hohenzollernschen Lande. In den
hohenzollernschen Landen hat es an einer bezüg-
lichen Gesetzgebung bis in die neueste Zeit ganz
gefehlt. Das G v. 28. 5. 60 (GS 221 5B8 17) über

die Ablösung der Reallasten hatte zwar gelegent-
lich der Ablösung eine Zusammenlegung der in
vermengter Lage befindlichen Grundstücke ge-
stattet; eine nennenswerte Anwendung hat je-
doch diese Bestimmung nicht gefunden. Dem
gleichwohl vorhandenen Bedürfnis ist erst durch
das G, betr. die Zusammenlegung
der Grundstücke, Ablösung der Ser-
vituten und Teilung der Gemein-
heiten für die hohenzollernschen
Lande, v. 23. 5. 85 (GS 143) genügt worden.

Hiernach finden statt: a) die Ablösung der Ser-
vitutberechtigungen zur Weide, Mast, Holz= und
Streuentnahme und Torfnutzung; b) die Tei-
lung von Grundstücken, die von mehreren Ge-
samteigentümern oder von Genossenschaften un-

geteilt besessen und zu einem der unter a) genann-
ten Zwecke gemeinschaftlich benutzt werden;
e) die wirtschaftliche Zusammenlegung
der Grundstücke, für die gleiche Voraussetzungen
gelten, wie im Gebiete des rheinischen Rechts
(oben #13 a. E.).

2. Gemeinsame Bestimmungen für diese Lau-
desteile 2).

5s##18. Gegenstand der Gemeinheitsteilung.
a) Andere, als die in den GTTGesetzen der Ab-
lösung speziell unterworfenen Dienstbar-

1) Die hier folgenden Bestimmungen beziehen sich

 mnicht auf die Umlegung in Neuvorpommern
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keitsrechte sind nicht selbständig ablösbar,
können aber bei Gelegenheit einer gesetzlich zuge-
lassenen Teilung, Ablösung oder Zusammenlegung
zur Ablösung gebracht werden, sofern sie der wirt-

schaftlich zweckmäßigen Benuhung, eines betei-
ligten Grundstücks hinderlich sind b) Gemein-
schaftliches Eigentum., das erst nach
Verkündigung des die Teilung zulassenden Ge-
setzes entstanden ist, kann nur nach Vorschrift der
allgemeinen Gesetze geteilt werden 1). c) Die
Naturalteilung gemeinschaftlicherWal-
dungen, die unter das G über gemeinschaft-

lichea#ehngen v. 14. 3. 81 fallen, unterliegt
über den Beschränkungen dieses Gesetzes;
aber auch für andere gemeinschaftliche Wald-
grundstücke ist die Naturalteilung im Interesse der
Waldwirtschaft nur unter ähnlichen Beschrän-
kungen, wie nach der GTO v. 7. 6. 1821 gestattet
(oben &amp; 4 III, §&amp; 15 A wegen der ausgenommenen
halben Gebrauchswaldungen in Hessen). d) Die
Zusammenlegung kann sich auf sämtliche
Grundstücke oder auf einen natürlich oder wirt-
schaftlich begrenzten Teil einer Gemarkung er-
strecken. Werden Grundstücke zusammengelegt,
die einer für ablösbar erklärten Nutzungsberech-

tigung unterliegen, so muß diese gleichzeitig ab-
gelöst werden. — Wegen des Ausschlusses bestimm-
ter Arten von Grundstücken (Gebäuden, Hoflagen,
Kunstwiesen usw.) von der Zusammenlegung,
sowie wegen der beschränkten Zulässigkeit der Um-
legung von Grundstücken, die einer solchen bereits
unterworfen worden sind, gilt wesentlich Gleiches,
wie nach dem ZusammenlegungsGv. 2. 4. 722).

Die für ablösbar erklärten Nutzungs-
rechte können in Zukunft nur durch schriftlichen
oder durch einen vor Gericht oder Notar beur-
kundeten Vertrag errichtet werden. Der Erwerb
durch Verjährung ist ausgeschlossen.

#19. Provokationsrecht. Auf Ablösung
einer Dienstbarkeit kann sowohl der
Berechtigte, als auch der Eigentümer des be-
lasteten Grundstücks, auf Teilung jeder Be-
teiligte antragen ?). Das Recht zum Antrag auf

und Rügen und die Güterkonsolidation im

NegBezirk Wie baden; vgal. oben 17 14, 15.

Quellen zu den folgenden 13 18—22: Rhein. GTO

v. 19. 5. 51 12, 4, C—17, 19—28; ZusammenlegungsGfür

Ehrenbreitstein v. 5. 4. 69 1 1—5, 7, 8; rhein. Zusammen-

legungsGv. 24. 5ö. 95 533 1, 8, 4—11, 15, 18, 19, 21.—

 (für Kassel) v. 13. 5. 67 11 2, 4, 6—16, 18—28, 31, 32;

Gv. 25. 7. 76 à 1, 2, 5.— GTO (für Wiesbaden) v. ö. 4.

1869 1# 2, 4, 5—14, 16—19, 21—26. — G (für Schleswig-

Holstein) v. 17. 8. 76 1#3 2, 5—14, 16, 17, 19—21, 23—30.

— GE (für Hohenzollern) v. 23. 5. 85 15 2—6, 8—18, 19—22,

25—39, 41, 42.

1) Für Schleswig-Holstein und Hohenzollern fehlt eine be-

sondere derartige Bestimmung gemäß der Fassung in # 1

Nr.II Gv.z 17. 8. 76 und 1 1 Nr. III Gv.23. 5.85.

2) Bal. oben 1 11. Die Zustimmung der Kreis= oder

städtischer Behörden (wie nach dem ZusammeniegungsG
v. 2. 4. 72) ist nicht Bedingung der Zusammenlegung;

in Schleswig-Holstein ist aber aus Antrag die Ent-

scheidung dieser Behörden einzuholen (vgl. oben 1 16).

*:) Abweichend ist das Provokationsrecht geregelt für

Schleswig-Holstein hinsichtlich der sog. Partikularabteilung,

für Hohenzollern hinsichtlich dieser und gewisser Holz= und

Torfberechtigungen (G v. 17. 8. 76 1 2 Abs 5; G v. 23. 5.

85 f1 4).

Servitutablösung, Teilung oder Zusammenlegung
wird durch entgegenstehende Erkenntnisse nicht
ausgeschlossen und erlischt nicht durch Verjährung.
Willenserklärungen, die dieses Recht ausschließen,
sind auch für etwaige neu begründete Nutzungs-
rechte nicht länger als 10 Jahre (für Zusammen-
legungen im Gebiete des rheinischen Rechts nicht
länger als 5 Jahre) verbindlich.

z 20. Feststellung der Teilnahmerechte und
ihres Wertes. Ueber Vorhandensein, Beschaffen-

g6it und Umfang der in Betracht kommenden
echte und Pflichten ist nach den allgemeinen

Rechtsnormen zu entscheiden. Nur die zur Weide-
teilnahme berechtigte Viehzahl wird, wenn rechts-
beständige Willenserklärungen, rechtskräftige Er-
kenntnisse, statutarische oder provinzielle Rechte
oder festes Herkommen fehlen, nach besonderen
Vorschriften festgesetzt.

Die Bestimmung der Werte erfolgt durch Sach-
verständige. Der Grund und Boden ist nach sei-
nem gemeinen Wert, eine abzulösende Berech-
tigung nach der landüblichen, örtlich anwendbaren
Art der Benutzung und ihrem durchschnittlichen
Ertrage mit Rücksicht auf die Teilnahme anderer
Mitberechtigter abzuschätzen. Die dem Berechtig-
ten obliegenden Gegenleistungen kommen in ab-
zug; der Wert wechselseitiger Dienstbarkeiten ist,
soweit möglich, durch Kompensation auszuglei-
chen. — Besondere Vorschriften über die Werts-

ermittelung gelten hinsichtlich der Forstservitut-
berechtigungen.

5*21. Art der Auseinandersetzung und Land-
abfindungsplau. Bei jeder Ablösung, Teilung
oder Zusammenlegung bleibt die Bestimmung
der Art und Größe der Abfindung, sowie die
Ausführung der Auseinandersetzung zunächst dem
freien Uebereinkommen überlassen (abweichend
von Altpreußen oben # 7). Jedoch müssen die
geschlossenen Verträge der Auseinandersetzungs-
behörde zur Prüfung und Bestätigung vorgelegt,
auch darf weder eine andere Rente, als eine feste
Geldrente, noch die Naturalteilung eines gemein-
schaftlichen Waldes unter anderen als den dieser-
halb bestehenden gesetzlichen Bedingungen ver-
einbart werden. ·

In Ermangelung einer Uebereinkunft wird die
Ablösung, Teilung oder Zusammenlegung da-
durch bewirkt, daß jedem Teilnehmer an Stelle
seines Nutzungs= oder Eigentumsrechts eine ange-
messene Abfindung in Land, Kapital oder fester
Geldrente überwiesen wird. — Mit Ausnahme

der Abfindung für einzelne Dienstbarkeitsrechte
(Mast, Fischerei u. a.), die durch feste Geldrente

zu entschädigen sind, und abgesehen von der Tei-
ung gemeinschaftlicher Waldungen (vgl. oben

§l 18), muß die Abfindung der Regel nach in Land
bestehen. Wenn jedoch eine Landentschädigung
für aufzuhebende Dienstbarkeitsrechte
dem wirtschaftlichen Interesse des Berechtigten
oder Verpflichteten nach sachverständigem Er-
messen nicht entspricht, oder wenn bei Forst-
berechtigungen zur Weide, Gräserei, Holz-- und
Streuentnahme, zum Plaggen-, Rasen= und Bül-
tenhiebe die Landabfindung bei ihrer Benutzung
in anderer Kulturart nachhaltig keinen höheren
Ertrag, als bei der Benutzung zur Holzzucht ge-
währt, so muß feste Geldrente gegeben und ange-
nommen werden. — Bei der Zusammen-

legung ist eine Geldentschädigung nur aus-
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nahmsweise zur erforderlichen Ergänzung der
Landabfindung (im Gebiete des rheinischen Rechts
und in Schleswig-Holstein nur bis zu 3 Prozent

der dem Teilnehmer gebührenden Gesamtabfin-
dung, in Hohenzollern nur zur Ausgleichung
„geringer“ Wertsunterschiede) zugelassen.

Eine jede Landabfindung ist in derjenigen Lage
auszuweisen, welche den gegeneinander abzuwä-
genden wirtschaftlichen Interessen aller Beteilig-
ten am meisten entspricht. Jedem Teilnehmer
müssen zu ihr die erforderlichen Wege, Triften und
Gräben verschafft, und die unentbehrliche Mit-
benutzung von Tränkstätten und der schon vor der

Auseinandersetzung gemeinschaftlich benutzten
Lehm-, Sand-, Kalk= und Mergelgruben, Kalk-
und anderen Steinbrüche vorbehalten werden.
Die über die beteiligten Grundstücke führenden
Wege, Gräben, Flüsse und Brücken können, so-
weit es für den Teilungsplan nötig erscheint, ver-
legt und selbst aufsgehoben werden, ohne daß den
bei dem Gebrauche Beteiligten, sobald ihnen nicht
ein erheblicher Nachteil aus der Veränderung ent-

steht, ein Widerspruch gestattet it. —Bei der Zu-
sammenlegung kann keinem Teilnehmer eine Ent-
schädigung ausgedrungen werden, die eine Ver-
änderung der ganzen bisherigen Art des Wirt-
schaftsbetriebes des Hauptgutes nötig macht.

#§ 22. Wirkung der Auseinandersetzung. Die
Abfindung, die jeder Teilnehmer erhält, tritt an
die Stelle der dafür aufgehobenen Teilnahme-
rechte, der dadurch abgelösten Berechtigungen
oder der dafür abgetretenen Grundstücke und über-
kommt in rechtlicher Beziehung alle deren Eigen-
schaften. Die für Fälle einer Kapital- oder Ren-
tenabfindung erforderlichen Maßgaben sind be-
sonders bestimmt; besondere Vorschriften regeln
ferner die Sicherung der Realberechtigten, das
Verhältnis der Pächter und Nießbraucher, sowie
die Grundsteuern und öffentlichen Lasten der von
der Auseinandersetzung betroffenen Grundstücke.

Nach dem G v. 26. 6. 75 (GS 325) geht das
Eigentum an den Abfindungsstücken schon vor

Bestätigung des Rezesses mit der Ausführung
des endgültig festgestellten Auseinandersetzungs-
planes auf die Besitznehmer über (vgl. oben 88
a. E.). Dieses Gesetz wurde ursprünglich für den
Geltungsbereich der GrundbuchO v. 5. 5. 72
erlassen. Durch die G v. 12. 4. 88 (GE 52),
19. 8. 95 (GS 481) und 8. 6. 96 (GS 109) wurde

es im Geltungsbereiche des rheinischen Rechts,
in dem Gebiete der vormals freien Stadt Frank-
furt a. M., den vormals Großherzoglich hessischen
Gebietsteilen, dem vormals Landgräflich hessi-
schen Amtsbezirke Homburg und dem Kreise Her-
zogtum Lauenburg eingeführt. Das AG##zur
RGB v. 26. 9. 99 hat in a 33 Abs 2, nachdem
es in Abs 1 Nr. 10—12 das G v. 26. 6. 75 auf-

recht erhalten hat, bestimmt, daß dessen Vor-
schriften, „soweit sie noch nicht in Kraft getreten
sind, gleichzeitig mit diesem Gesetz“ d. h. also
mit dem Zeitpunkt, zu dem das Grundbuch als

angelegt anzusehen ist (RGBO8 82 Abs 1) in
Kraft treten sollen (betr. das vormalige Herzog-
tum Nassau vgl. 8 36 AG z. BGB v. 20. 9. 99

GO177)).

3. Provinz Hannover

z 23. Rechtsgeschichte. Die Gesetzgebung des
vormaligen Königreichs Hannover hat die GT,

Servitutablösung und Verkoppelung (Zusammen-
legung) grundsätzlich getrennt behandelt. —

Zunächst ergingen die provinziellen GTO: für
das Fürstentum Lüneburg v. 25. 6. 1802 1), für
die Fürstentümer Kalenberg, Göttingen und
Grubenhagen, für das Fürstentum Hildesheim
und für die Grafschaften Hoya und Diepholz v.
30. 4. 1824, für die Herzogtümer Bremen und
Verden v. 26. 7. 1825, für das Fürstentum Osna-
brück v. 25. 6. 1822; die letztere wurde erstreckt:
durch die V v. 12. 8. 35 auf das Herzogtum Aren-
berg-Meppen, die Grasschaft Bentheim und die
Vogtei Emsbüren, durch die V v. 27. 10. 38 auf
die Nieder-Grasschaft Lingen?). Diese Ord-
nungen enthalten zwar auch über die Abstellung
von Servituten, namentlich Weiderechten auf
fremdem Grund und Boden, Vorschriften, die je-
doch nur da Anwendung fanden, wo die GTO

maßgebend waren, zur zweckmäßigen Beseitigung
der Weide= und sonstigen Berechtigungen auf pri-
vaten Grundstücken also nicht ausreichten. — Für

Ostfriesland bestand eine besondere GTO nicht.
An die provinzielle Gesetzgebung, die durch das

allgemeine G über die Aufhebung der Marken-
und Holzgerichtsbarkeit usw. v. 13. 2. 50 (Hann.
GS#Abt. 1 13) erweitert ist, schlossen sich Landes-
gesetze über die Aufhebung von Weiderechten und
Waldstreuberechtigungen: das G wegen teilweiser
Abstellung der Wiesenbehütung v. 15. 7. 48
(GSlI 201), das G über die Aufhebung von Weide-
rechten v. 8. 11. 56 (GS 1 423) und das G, betr.

die Abstellung der Berechtigungen auf Streuge-
winnung in Forsten, v. 7. 1. 63 (GS 1 3). —

Endlich wurde, unabhängig von den Vorschriften
über GT und Servitutablösung, die Verkoppe-
lung (Zusammenlegung) durch das G v. 30. 6. 42

geregelt; dieses ist inzwischen durch spätere Gesetze
(v. 22. S. 47, 15. 7. 48, 12. 10. 53 und 8. 11. 656)

mannigfachen Abänderungen und Ergänzungen
unterworfen worden (GS 1842 Abt. 1 131;
1847 Abt. 1 295; 1848 Abt. 1 201; 1853 Abt. 1

369; 1856 Abt. 1 433).
Alle vorangeführten Gesetze sind — mit Aus-

nahme des G über die Streugewinnung in Forsten.
v. 7. 1. 63 — ganz oder teilweise noch in Kraft. —

Die preußische Gesetzgebung hat auf dem vor-
liegenden Gebiete nur nach folgenden Richtungen
eingegriffen: Die Abstellung der auf Forsten
haftenden Berechtigungen und die Teilung ge-
meinschaftlicher Forsten sind umfassend geregelt
durch das G v. 13. 6. 73, das in dieser Beziehung
auch die entgegenstehenden Vorschriften anderer
Gesetze, insbesondere der provinziellen GTO,
sowie das erwähnte G v. 7. 1. 63 beseitigt hat; ein
Gv. 8. 6. 73 (GS S 357, 353) über die Aufhebung
von Weiderechten enthält Ergänzungen des
hannov. G v. 8. 11. 56; endlich ist die Abstellung
der nicht nach den GTO abstellbaren Servitut-
berechtigungen zum Hauen oder Stechen von
Plaggen, zum Torfstich und zum Fruchtbau durch
das G v. 13. 4. 85 angeordnet (GS 109).

#§s 24. Gemeinheitsteilungen. Die GTO für
Lüneburg regelt für ihren Geltungsbereich

1) Vgal. Spangenberg, Samml. d. Gesetze für

Hannover, T. IV Abt. I S 270.

:) Lann. G# 1824 Abt. 1 S 111, 329, 221;, 1825 Abt. III

S 125; 1822 Abt. 1 S 219; 1835 Abt. I1II S 66; 1838 Abt.

III S 218.
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die Teilung von Gemeinheiten, die zur Weide
dienen, und außerdem die Auseinandersetzung
wegen Berechtigungen zur Mast, zum Plaggen--,
Haide= oder Bültenhieb und zum Mitgenusse von
Holz und Torf.

Die Befugnis zum Austritt aus einer Gemein-

schaft richtet sich nach folgenden Grundsätzen:
Jeder Eigentümer eines Bodens, der von anderen

nach bestimmten Berechtigungen benutzt wird, hat
das Recht, eine Untersuchung darüber zu ver-

langen, ob nach Abfindung der Berechtigten noch
ein Ueberschuß für ihn bleiben werde, solche Be-
rechtigte in diesem Falle abzufinden und jenen
Ueberschuß alsdann in einem abzusondernden
Teile des Bodens zu seinem uneingeschränkten
ferneren Gebrauche zu fordern und zu sich zu neh-
men;zer hat aber nicht das Recht, die abgefundenen
Berechtigten zu einer weiteren Teilung unter sich
zu zwingen (5 22). Jedes Korpus oder jede Kom-
mune (Stifter, Klöster, Städte und Dorfschaften),
jedes Domänenvorwerk und adlige oder freie Gut
ist berechtigt, wenn ihnen gemeinschaftlich mit
anderen auf einem Grundstücke Nutzungen zu-
stehen, aus der Gemeinschaft zu treten und eine
Entschädigung zum privaten Eigentum zu ver-
langen (§ 23). Die Auseinandersetzung mehrerer
Kommunen oder das Ausscheiden Einzelner aus

der übrigens fortbestehenden Gemeinschaft heißt
Generalteilung. — Die vollständige Auf-

hebung jeder Gemeinschaft unter den Mitgliedern
derselben (Spezialteilung), die gegen-
wärtig die Regel bildet, erfordert einen dahin-
gehenden Beschluß der — nach den Teilnahme-
rechten berechneten — Hälfte aller Mitglieder
(5 24). — Einzelne Mitglieder einer Kommune

dürfen die Herausgabe des ihnen zukommenden
Anteils (Partikularabfindung) nur,
wenn dadurch ihre Grundstücke einer vorzüglichen
Kultur fähig werden können, und nur unter be-

stimmten weiteren Voraussetzungen fordern (#25).
Die Entschädigung der Teilnehmer erfolgt durch

ein ihnen zum privaten Gebrauch abzutretendes
Grundstück aus der zu teilenden Gemeinheit. —

Ausführliche Vorschriften betreffen den Teilungs-
maßstab, nach welchem der Wert der Anteile am

gemeinschaftlich benutzten Gegenstande festgesetzt
wird. Für Geistliche, Schul- und andere Bediente
ist in Ermangelung sonstigen Anhalts das Bedürf-
nis ihrer Haushaltungen maßgebend; zugleich
soll aber für Verbesserung der Schullehrerstellen
gesorgt werden. Besondere Bestimmungen gelten
für die Teilung von Torfmooren (GMTO für Lüne-
burg v. 25. 6. 1802, J55 21—25, 50, 58 ff, 76, 150 ff.
Vgl. unten Anm. 1 zu #(27).

Die GTO für die übrigen hannover-
schen Landesteile enthalten entweder
eine fast wörtliche Wiederholung der für Lüne-
burg geltenden Vorschriften oder stimmen mit
dieser wesentlich überein.

Gegenwärtig werden servitutarische
Weiderechte, die auf Gemeinheiten
haften, gemäß §# 12 des G v. 8. 6. 73 nach dessen
Vorschriften entschädigt; über die Teilung ge-
meinschaftlicher Forstenbestimmtdas
G v. 13. 6.3 (unten §#§ 25, 26).

125. Ablösung von Weide= und anderen Be-
rechtigungen, die nicht auf Forsten haften. Die
Ablösung derartiger — auf Privatgrundstücken
oder Gemeinheiten haftenden —servitutarischen

Weidenrechte erfolgt nach den G v. 8. 11. 56
und 8. 6. 73. Zum Antrag ist der Verpflichtete,
wie der Berechtigte befugt. Bei Verkoppelungen
muß die Aufhebung der auf den zu verkoppelnden
Grundstücken haftenden Weiderechte auch ohne
Antrag stattfinden. — In Ermangelung ander-
weitiger Uebereinkunft wird der auf Grund von
Schätzung festzustellende Wert des Weiderechts
durch Abtretung eines verhältnismäßigen Teils
des belasteten Grundstücks oder durch anderes ge-
eignetes Land, wenn solches angeboten wird, ent-
schädigt. Kann jedoch nach Ermessen der Teilungs-
behörde und Gutachten Sachverständiger eine
Landabfindung zweckmäßig nicht stattfinden, so
muß feste Geldrente gewährt und angenommen
werden. — Besondere Vorschriften regeln die Ab-

lösung der Verpflichtung des Besitzers einer Herde
(des Stabberechtigten), das Vieh eines anderen
(des Untertriftsberechtigten) unter seine Herde
aufzunehmen und mit ihr zu weiden (G v. 8.
11. 56 §§F 2, 7, 9, 10, 13, 168—21. G v. 8. 6. 73
##m 5, 6, 8, 12. Vgl. unten Anm. zu §# 27.

Der Abstellung nach dem G v. 13. 4. 85 unter-

liegen Dienstbarkeiten zum Hauen oder
Stechen von Plaggen, Heide, Ra-
sen oder Bülten, welche auf Grundstücken
haften, die weder Forsten noch Gemeinheiten
sind, sowie dergleichen Dienstbarkeitsrechte zum
Torfstich und zum Fruchtbau, die mittelst
Brennkultur oder auf andere Weise geschieht. Die
Ablösungsvorschriften entsprechen im wesentlichen
den oben angeführten Bestimmungen über die
Ablösung von Weiderechten; jedoch erfolgt die
Abfindung für Dienstbarkeitsrechte zum Torf-
stich und zum Fruchtbau beim Mangel
einer Einigung nur in Land.

Die den G v. 8. 11. 56 und 13. 4. 85 (§§ 1 f, 9)

unterliegenden Dienstbarkeitsrechte können in
Zukunft nur durch gerichtlich oder notariell beur-
kundeten Vertrag errichtet werden, also auch durch
Ersitzung nicht mehr entstehen. Eine ange-
fangene Ersitzung ist aber durch diese Ge-
setze nicht unterbrochen (G v.# 1873 F 11; Gv.
1885 129.

## 26. Ablösung der Forstberechtigungen und
Teilung gemeinschaftlicher Forsten. Die in die-
sen Beziehungen lückenhafte hannoversche Ge-
setzgebung ist ersetzt durch das G, betr. die Ab-
stellung der auf Forsten haftenden Berechtigungen
und die Teilung gemeinschaftlicher Forsten in der
Provinz Hannover, v. 13. 6C. 73. Danach findet
statt: a) die Abstellung oder Fixation
der auf (bestandenen und unbestandenen) Forst-
grundstücken haftenden Berechtigungen zur Weide,
Mast, zum Laubstreifeln, zum Bezuge oder Mit-
genuß von Holz, Holzkohlen, Torf, zum Plaggen-,
Heide-, Rasen-, Bültenhieb und Bültenstich, zum
Grasschnitt (Gräserei) und zur Nutzung von Schilf,
Binsen und Rohr, zur Laub-, Nadel= oder sonstigen.
Pflanzenstreu; b) die Teilung von (bestande-
nen und unbestandenen) Forsten, die von

mehreren Gesamteigentümern, von Genossen-
schaften oder von Realgemeinden ungeteilt be-
sessen werden. — Im übrigen gelten — neben dem

für die ganze Monarchie erlassenen G über ge-
meinschaftliche Holzungen v. 14. 3. 81 (oben
85 18, 4 III) — hinsichtlich der Naturalteilung

eines Forstes, des Provokationsrechts, der gele-
gentlichen Aufhebung anderer, als der zu a) vor-
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gedachten Berechtigungen, der Vereinbarung über
die Entschädigung, der Art der letzteren, der Fest-
stellung und Schätzung der Teilnehmungsrechte,
der Begründung neuer Forstberechtigungen usw.
ähnliche Bestimmungen, wie in den anderen neue-
ren Landesteilen Preußens (oben # 18—21).
Bei der Teilung von Forsten erfolgt jedoch
die Wertsermittelung und Entschädigung der Teil-
nehmungsrechte nach den hannoverschen GT,
und für den Oberharz finden wegen Regu-
lierung und Fixation der Holz= und Kohlen-
nutzungen, sowie wegen Fixation ungemessener
Weideberechtigungen besondere Vorschriften An-
wendung (G v. 13. 6. 73 855 22, 16).

#27. Verkoppelung (Zusammenlegung). Ge-
mäß der hierüber geltenden hannoverschen Gesetz-
gebung (oben # 23) muß die Verkoppelung von
der Hälfte der Beteiligten — nach Fläche und
Grundsteuerkapital berechnet — bcantragt wer-

den. Abweichend von älteren Vorschriften, wo-

nach die Verkoppelung die ganze Feldmark um-

sallen mußte, genügt jetzt eine zusammenhängende
Fläche von 25 Morgen, wenn die darin gelegenen
Grundstücke hinsichtlich ihrer Benutzung voneinan-
der abhängig und gegen außen durch hervortre-
tende Grenzen (Fahrwege, Bäche, Forsten usw.)
eingeschlossen sind 1). Forsten, Gehöfte und ge-
wisse Gärten können nur mit Einwilligung der
Eigentümer in die Verkoppelung gezogen wer-
den. Auch die früher ausgeschlossene Verkoppe-
lung von Torfmooren ist jetzt zulässig (Gv. 29. 5.
07, GS 115). Die Abfindung eines jeden Teil-
nehmers muß in Land gewährt und darf nur aus-
nahmsweise — wider den Willen des Abzufinden-

den nur bis zu 3% des Wertes seiner ganzen Ab-
findung — durch Kapital ergänzt werden. Abwei-

chungen im Flächengehalte der abzutretenden
und wieder zu empfangenden Grundstücke sind
auf ein Zehntel des zum Umsatze gebrachten
Grundbesitzes eines Teilnehmers beschränkt. Die
Besitzer kleinerer Stellen sind mehrfach besonders
berücksichtigt. Bei der Verkoppelung sollen zu-

leich alle Einrichtungen und gemeinschaftlichen
nstalten der Feldmark (Wege, Wasserzüge,

Drainage, Brücken usw.) einschließlich der künfti-
gen Unterhaltung geordnet werden. — Die in

Betracht kommenden Rechte Dritter (der Lehns-,
Guts-, Zehntherren, Lehns- und Fideikommiß-
folger, Pfandgläubiger, Pächter usw.) sind ein-
gehend geregelt (G v. 30. 6. 42 §# 8, 11, 13,
15, 19, 26; G v. 8. 11. 56 §§#5 1, 2, 8, 9P, 11, 29 ffg).

Kiteratur: Die bei dem Urt. Agrargesetzgebung

in Preußen angegebenen Werke; namentlich auch Lette

und v. Rönne, Die Landeskulturgesetzgebung des preuß.

Staates 1854; Greiff, Die preuß. Gesetzgebung über

Landeskultur und landwirtschaftliche Polizei 1866; Dan-

1) Sowohl bei Berkoppelungen, als auch bei GT und son-

stigen Auseinandersetzungen, die einen Gegenstand der Tei-

lungsordnungen bilden, kann von den Provokaten im Bor-

verfahren eine Untersuchung über die lan dwirt-

schaftliche Nützlichkeit der beantragten Auseinan-

dersetzung und die Zurückweisung der Provokation für den

Fall verlangt werden, daß ein solcher Nutzen nicht anzuneh-

men ist. Hierin liegt eine wesentliche Verschiedenheit von

dem Grundsatze der altpreuß. GIO v. 7. 6. 1821 (s. oben

* 5). — Val. wegen des Berfahrens den Art. Aus-

einandersetzungsverfahren.

–—.=

kelmann, Ueber die Grenzen des Servitutrechtes und des

Eigentumsrechtes bei Waldgrundgerechtigkeiten 1867;

Schenk, Die bessere Einteilung der Felder und die Zu-

sammenlegung der Grundstücke 1867; Schneider, Die

preuß. Gesetzgebung betr. GT, Servitutablösung und Grund-

stücks Zusammenlegung 1882; Schlitte, Die Zusammen-
legung der Grundstücke 1886; Pfeil, Anleitung zur Ab-

lösung der Waldservituten 1854; Wilhelmy, Ueber die

Zusammenlegung der Grundstücke in der preuß. Rhein-

provinz 1856; Rintelen, Die Rechtsprechung zu den

preußischen Gesetzen über GT 1906; Bogler, Grundleh-
ren der Kulturtechnik Bd. 2 1908.

Peltzer (Glatzel).

II. Sachsen

4 1. Gemeinheitsteilungen. 1 2. Zusommenlegungen.

lZusl — Zusammenlegung!

#s 1. Gemeinheitsteilungen. Die GxT sind in
Sachsen durch das G v. 17. 3. 1832 geregelt
worden. Das Gesetz läßt die GTmnur für solche
ländliche Grundstücke zu, an denen das Eigen-
tumsrecht einer Stadt- oder Dorfgemeinde,
das unmittelbare Benutzungsrecht aber den
einzelnen Gemeindemitgliedern, nicht dem ge-
samten Gemeinwesen, zusteht. Die GT bezweckt,
die eine „Gemeinheit“ bildenden Gemeindegrund-
stücke entweder unter die Nutzungsberechtigten zu
teilen oder im ganzen zu veräußern, um den Er-
lös zum dauernden Vorteil der Gemeinde oder

der Berechtigten zu verwenden. Antragsberech-
tigt ist jedes ansässige, zur Teilnahme an der Be-
nutzung berechtigte Gemeindemitglied; nutzungs-
berechtigte Unansässige haben nur ein Recht auf
Entschädigung. Der Antrag kann auf Teilung
sowohl sämtlicher, als einzelner gemeinschaftlich
benutzter Grundstücke gerichtet werden und setzt
mit Ausnahme der Fälle, in denen es sich aus-
schließlich um Gemeindehutungen, Gemeinde-
felder und -wiesen handelt, den Nachweis der
Ausführbarkeit und Nützlichkeit der Teilung
voraus. Bei Kommunalwaldungen und Holzun-
gen ist die Teilung nur dann als nützlich anzu-
nehmen, wenn entweder die einzelnen Teile zu
forstmäßiger Benutzung geeignet bleiben oder der
Boden nach Abtrieb des Holzes vorteilhafter als
Feld oder Wiese benutzt werden kann. Ein Wider-
spruch gegen den Teilungsantrag kann nur erho-
ben werden, wenn die Nützlichkeit der Teilung
durch die Lage oder den geringen Umfang des

Grundstücks in Frage gestellt ist. Werden andere
Bedenken erhoben, so entscheidet darüber die
Generalkommission. In allen Fällen der Teilung
und Veräußerung haben die Gemeindeorgane
vorher zu erwägen, ob es nicht für das Gemein-
wesen vorteilhafter ist, die Nutzungsbefugnisse der
einzelnen Gemeindemitglieder durch Entschädi-
gung abzulösen und das Grundstück als Gemeinde-
eigentum zu erhalten.

Die Teilung selbst geschieht nach Verhältnis des
Umfangs der Berechtigungen, welche den Be-
teiligten an der Benutzung des fraglichen Grund-
stücks zustehen, ohne Rücksicht darauf, ob der Ein-
zelne von seinen Rechten auch tatsächlich vollen
Gebrauch gemacht hat oder nicht. Besondere
Benutzungsrechte einzelner Gemeindeglieder oder
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ganzer Körperschaften (z. B. Innungen) an einem
Gemeindegrundstücke werden wie Servituten be-
handelt und sind entweder abzulösen oder im
Falle der Unentbehrlichkeit auf einen Teil des
Grundstücks zu beschränken, der auch von der Tei-
lung ausgeschlossen werden kann. Die Teilung
ist eine Naturalteilung, wobei jeder Berechtigte
seinen Anteil in Land und, soweit möglich, ge-
schlossen und in für ihn vorteilhaftester Lage aus-
gewiesen erhält. Kleine Abweichungen vom Tei-
lungsverhältnisse können in Geld ausgeglichen
werden. .

Ein aus der GT hervorgegangenes Teil= oder
Trennstück, welches dem Erwerber als Zuwachs
und Zubehör zu seiner Besitzung zugeteilt worden
ist, nimmt mit dem Zeitpunkte der Bestätigung
der Teilungsurkunde in aller Hinsicht die recht-
liche Natur und Eigenschaft der Hauptbesitzung
an. Die —außer den Steuern — auf den ge-

teilten Gemeindegrundstücken haftenden Real-
lasten sind von dem Erwerber nach Verhältnis
mit zu übernehmen.

Die GT werden meist in Verbindung mit der
Zufl der Grundstücke durchgeführt, wobei die Teil-
stücke mit Vorteil zu Ausgleichungen verwendet
werden können, auch die Verwertung kleinster
Anteile ermöglicht wird.

Die Kosten der Auseinandersetzung [I/ Aus-
einandersetzungen in Sachsen # 21 werden bei
G:T nach dem bei der Teilung selbst zu Grunde
gelegten Verhältnisse von den Beteiligten ge-
tragen.

 s# 2. Zusammenlegungen.
Grundsätze für eine zwangsweise Zusl von

Grundstücken sind, da das Abl.G v. 17. 3. 32

denAbl. Behörden nur die Förderung freiwilliger
Grundstücksvertauschungen anempfohlen hatte,
zuerst mit dem G v. 14. 6. 34 aufgestellt worden,

an dassen Stelle später das G v. 23. 7. 61 getre-ten ist.

I. Die Zufl, d. h. ein solcher Umtausch durch-
einander liegender ländlicher verschiedenen Be-
sitzern gehöriger Grundstücke mit dem Ziele, einem
jeden eine möglichst nahe und zusammenhängende,
wie überhaupt der Bewirtschaftung günstige Lage
seiner Besitzungen zu verschaffen, kann nicht bloß
nach freier Vereinbarung, sondern auch ge-
gen den Willen eines Teils der Besitzer
durchgeführt werden.

Der Zwang findet statt in bezug auf Felder,
Wiesen, Lehden und Anger — wegen der zur

Holzzucht oder zum Obstbau bestimmten Grund-
stücke jedoch nur insoweit, als dies für die zweck-
mäßige Ausführung der Zufl der vorbezeichneten
Ländereien geboten erscheint. Der Besitzer muß
sich die Zusl gefallen lassen, wenn entweder für
den darauf gerichteten Antrag mehr als die Hälfte
der Stimmen der Beteiligten sich erklärt, oder
davon die Aufhebung eines Koppelhutungsver-
bandes oder die Herstellung stets offener Zu-
gänglichkeiten für verschlossene, nur durch Ueber-
fahrten oder Uebertriften zugängliche bezw. da-
mit belastete Grundstücke abhängig ist — und wenn-

in beiden Fällen der Verkehrswert den landwirt-
schaftlichen Ertragswert nicht übersteigt. Im
ersten Falle wird die Stimmenzahl jedes an der
Zusl Beteiligten nach dem Produkte aus der Ge-
samtzahl und der Gesamtfläche der von ihm in
die Zusl zu gebenden Flurstücke, wobei die Flur-

buchsangaben gelten, berechnet. Im zweiten
Falle kann der Provokant nur insoweit Zufl der
Grundstücke verlangen, als dies für die bezeich-
neten Zwecke erforderlich ist; dagegen unterliegen
die dem Provokaten gehörigen walzenden Be-
sitzungen dem Zwange der Zufl nur insoweit, als

dies ger Zusl geschlossener Besitzungen notwen-ig ist.

Verhandlungen über einen Antrag auf Zufl
sind einzuleiten, auch wenn solcher nur von einem

einzelnen Grundstücksbesitzer erhoben oder auf
einzelne Flurabteilungen oder Grundstücke be-
zogen wird; doch ist es ins Ermessen der Spezial-
kommission gelegt, im Interesse einer möglichst
vorteilhaften und umfassenden Auseinandersetzung
außer den Provokanten und Provokaten auch
andere Grundstücksbesitzer zu den Verhandlungen
über den Antrag hinzuzuziehen. Sie kann auch,
falls ihr sachliche Bedenken gegen die Zufl bei-
gehen, den Antrag selbst dann zurückweisen, wenn
eine Stimmenmehrheit für denselben vorliegt.

Bei der Zufsl erhält jeder Teilhaber — nach
Abzug eines verhältnismäßigen Anteils zu dem
Landbedarfe für gemeinschaftliche Anlagen von
Wegen und Gräben —statt des von ihm abzutre-

tenden Landes in für die Bewirtschaftung mög-
lichst günstiger Lage Land von demselben abso-
luten, wesentlichen und bleibenden Ertragswerte,
während zufällige Wertsgegenstände stets und
unvermeidliche Schädigungen in den Lageverhält-
nissen (Umwege) oder kleine Flächendifferenzen
in der Regel durch Geld ausgeglichen werden.
Der Ertrag der Grundstücke wird nach Reinertrags-
einheiten abgeschätzt.

Hat sich eine Zusl über eine ganze Feld= oder
Wiesenflur erstreckt, so können die dabei in Be-
tracht gezogenen Grundstücke — abgesehen von

späteren Grenzausgleichungen mit Nachbarfluren
—nicht mehr Gegenstand einer Zufl sein. Infolge

der Zusl nimmt der jedem Teilhaber zugeteilte
Grund und Bodenin aller Hinsicht die öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Eigenschaften der
dafür abgetretenen Grundstücke an und es gehen
darauf, mit Ausnahme der neu festzustellenden
Grundsteuern und der Beiträge zu Wasserlaufs-
berichtigungen, welche als vom Grundstücke un-
abtrennbar vom neuen Eigentümer zu überneh-

men sind, alle darauf haftenden Abgaben und Ob-
lasten ohne weiteres über. Diese Wirkung tritt
auch bei solchen außerhalb einer Zusl vorgenom-
menen Grundstücksvertauschungen ein, welche die
Erreichung landwirtschaftlicher Vorteile bezwecken
und von der Generalkommission bestätigt wor-

den sind.
Rechte der Realgläubiger sind nur bei etwa

vorkommenden Geldausgleichungen und dann
wahrzunehmen, wenn nach Ermessen der General=
Kommission eine Gefährdung der Realgläubiger
in Frage kommt.

II. Für das Verfahren bei Zufl gelten im
allgemeinen dieselben Bestimmungen, wie bei Aus-
einandersetzungen (vgl. dort § 2). Ist durch die
einleitenden Verhandlungen über den Antrag
hinsichtlich der Ausdehnung und Durchführung
der Zusl Vereinbarung erzielt oder rechtskräftig
entschieden und ein Feldmesser bestellt worden,
so wird, wenn nicht Grundsteuerkarten neuerer
Aufnahmen vorliegen, die den Anforderungen
genügen, die Neuvermessung des Zufl Gebiets im
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Maßstabe 1: 2000 und mit Eintrag der vorge-
sundenen Kulturarten angeordnet und nach deren
Vollzug Karte und Flächenberechnung mit den
Besitzstandsregistern und amtlichen Besitzzeug-
nissen der Generalkommission zur Prüfung vor-
gelegt. Darauf erfolgt, imn der Regel vor Beendi-
gung dieser Prüfung, die Einschätzung der zu-
sammenzulegenden Grundstücke und Grundstücks-
teile nach ihren Bodenverschiedenheiten in Boni-
tätsklassen, die vom leitenden ökon. Spezialkom-
missar in besonderen Terminen unter Zuziehung
der Beteiligten aufgesucht und als Muster fest-
gelegt werden. Die Ergebnisse dieser speziellen
Bodeneinschätzung werden vom Feldmesser durch
Messungen und Eintrag in besondere Karten-
abschnitte sofort festgehalten, nach Uebertrag in
die Karte berechnet und samt den Ergebnissen der
Vermessung zu einer tabellarischen Aufstellung
vereinigt, die zugleich mit der Bonitierungskarte
den Beteiligten zur Einsichtnahme und Erklärung
unterbreitet wird. Fristgemäße Einsprüche gegen
die Vermessung und Bonitierung werden durch
Nachprüfung bezw. Entscheidung erledigt. Hieran
schließt sich die Feststellung der Klassenwerte nach
Reinertragseinheiten zu 10 Pfg. (oder 2,50 Mk.
Kapitalwert), sowie die Ausweisung des Wege-
und Grabennetzes, bezw. Beschaffung des Land-
bedarfs hierzu. Mit Hilfe der so gewonnenen
Unterlagen wird die Sollhabenberech-
nung und damit der Nachweis dafür aufsgestellt,
welche Zahl von Reinertragseinheiten jeder Teil-
haber an der Zufl daraus zu fordern berechtigt
ist. Diese Berechnung bildet die Grundlage für
die vom ökon. Spezialkommissar nach Gehör der
Beteiligten über bezügliche Wünsche auszuarbei-
tenden Planlage, die vom Feldmesser be-

rechnet und durch Aufstellung einer Bilanz-
rechnung und durch Darstellung auf der Karte
abgeschlossen wird. Die Ergebnisse werden den
Beteiligten durch Zufertigung von Auszügen aus
der Bilanzrechnung und in der Oertlichkeit be-
kannt gegeben, hiernach in besonderem Termine
deren Erklärung entgegengenommen und Ein-
sprüche im Wege der Verhandlung oder durch
Bescheid erledigt; in weiterer Folge werden die
Entschädigungen für etwaige Mehrentfernungen
und zufällige Wertsgegenstände ausgeworfen und
die Zeitpunkte für die Ueberweisung der neuen
Pläne bestimmt, die Planversteinung und Fertig-
stellung der Planreinkarte angeordnet.

Wegen der dann folgenden Aufstellung
ceines Zusl Plans usw. Auscinandersetzun-
gen (in Sachsen) 5 2. Der endlichen Bestätigung
des letzteren hat die Regulierung der Grund-
steuern und die Aufstellung des neuen Flurbuchs
durch die Steuerbehörden voranzugehen.

Die Kosten einer Zufl wurden früher all-
gemein von den Beteiligten, von dem Einzelnen

aber nach dem Verhältnisse getragen, in welchem
sein Sollhaben an Reinertragseinheiten zur Ge-
samtziffer der Reinertragscinheiten aller zusam-
mengelegten Grundstücke steht. Seit 1888 werden
jedoch die Kosten aus der Staatskasse bestritten
und den Beteiligten nur Beiträge nach festen
Pauschsätzen in Höhe von 12—18 Mk. für 1 ha
angesonnen, doch in der Regel nur für Zusl, bei
denen eine zusammenhängende Fläche von min-
destens 40 ha zusammengelegt wird. Bei Zufl
geringeren Umfangs bewendet es bei den frühe-

ren Bestimmungen; es können aber auch hierbei,
wenn durch die Zusl dem Interesse einer Gesamt-
heit von Flurangehörigen gedient wird, Pau-
schalsätze in Höhe von 18—100 Mk. für 1 ha er-

hoben werden. Kostenbefreiungen können, auch
teilweise, Grundbesitzern zugestanden werden, die
mit nur je einem oder mit je einem Flurstück in den

verschiedenen Kulturarten bei einer Zufl beteiligt
sind, ohne dabei einen erheblichen Vorteil zu er-
langen. Den Ausfall trägt die Staatskasse.

Duellen: G über Abl. und GT v. 17. 3. 1832;

G, Nachträge zu den Abl. Gesetzen betr., v. 15. 5. 51; G

über Zusl der Grundstücke v. 14. 6. 34 und v. 23. 7. 61;

G, die Aufbringung der Kosten bei Zusl der Grundstücke

betr., v. 9. 4. 88; G, die Ergänzung und Abänderung des

Gv. 23. 7. 61 betr., v. 15. 4. 96; G zur Ergänzung des G

v. 9. 4. 88, die Aufbringung der Kosten betr., v. 15.

4. 96; G, die gemeinsamen Angelegenheiten der Zufsl Ge-

nossenschaften betr., v. 29. 4. 90; Güber Verwzechtspflege

v. 19. 7. 1900.

Literatur: Reuning, Entwickelung der Sächs.

Landwirtschaft von 1845—1854, 1856; Kraft, Melio-

rationswesen in Sachsen, 1884 (Vortrag); Schlitte,

Die Zufsl der Grundstücke Bd. 3, 1886; 8 des Kal Sächs.

Stat. B. von 1887, Beil. und von 1890; Stat. Mitteil.

Üüber die GrundstücksZuslimKar.Sachsen; Klössel,

Sächs. Agrargcsetzgebung, 1902; Teuthorn, Das sächs.

Gesetz über Abl. und GT, besonders Gemeinheitsteilungen,

Dissert. 1904; v. d. Mosel, H des sächs. Berwhechts,

1906; Vogler, Grundlagen der Kulturtechnik Bd. 2,

1908, S 219ff. R. Kraft.

III. Württemberg

51. Allgemeines. 1 2. Ablösung der Realgemeinderechte.

5 38. Grundzge des Gesetzes v. 28. 11. 00 über die Ablö-

sung der Roealgemeinderechte.

 1. Allgemeines. Unter GT können in Würt-
temberg, da sich hier die Reallasten und Weide-
rechtsablösungen sowie die Feldbereinigungen (JI
selbständig entwickelt haben, nur die GTi. e. S.
— die Teilung von Gemeinbesitz — verstanden

werden. In Altwürttemberg hatte sich die Auf-
lösung der alten Realgemeinde (Markgenossen-
schaft) in der Personalbürgergemeinde (politi-
schen Gemeinde) schon frühe vollzogen, indessen
erhielten sich die Bürgernutzungen am Gemeinde-
vermögen, auch als ihr Entgelt, die persönlichen
Leistungen der Bürger für Gemeindezwecke, weg-
gefallen war. Seit dem BürgerrechtsGv. 15. 4.
1828 ist die Einführung oder Erhöhung von Ge-
meindenutzungen von einer Vergütung des der
Gemeindekasse entgehenden Ertrags und der Ge-
nehmigung der Kreisregierung abhängig. Die
Gemeindeangehörigkeitsgesetze, zuletzt das no
gültige G v. 16. 6. 85, ließen indessen die an

rechtsbegründetem Herkommen beruhenden oder
in gesetzmäßiger Weise eingeführten Gemeinde-
nutzungen (Allmandteile) als öffentlich-
rechtliche Ansprüche fortbestehen, nur ist die
Gemeinde zur Aufhebung oder Schmälerung die-
ser Nutzungen im Falle eines hervortretenden
Bedürfnisses ohne Entschädigungsleistung befugt.
Ferner ist nach a 190 Ziff. 6 der Gem die Ver-

teilung von Vermögensteilen der Gemeinde unter
die Gemeindeangehörigen an eine Genehmigung
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der Kreisregierung gebunden. In der Hauptsache
ist die Verfügung über die althergebrachten Ge-
meindenutzungen der Selbstverwaltung der Ge-
meinde überlassen. Tatsächlich ist ein Bestreben
nach Aufteilung des Gemeindebesitzes oder Be-
freiung des letzteren von den Gemeindenutzungen
grundsätzlich weder seitens der Gemeinden noch
seitens des Staats verfolgt worden, man hat den
Nachteilen des Allmandwesens den Hauptvorzug
der Erhaltung eines gleichmäßigen Vermögens-
standes und selbständiger kleiner Leute vorange-
stellt. So wurde der Fortbezug von Gemeinde-
nutzungen neben Gemeindeumlagen von jeher
als zulässig betrachtet, eine GT im Sinne etwa
der preußischen Gesetzgebungspolitik wurde in
Württemberg nie gefordert oder durchgeführt.
 2. Die Ablösung der RNealgemeinderechte

ist in Württemberg aus wesentlich anderen als
agrarpolitischen Gründen geregelt worden. Die
Realgemeinden erhielten sich bis zum Jahre 1900
als Ueberbleibsel der alten Markgenossenschaften
in 551 Gemeinden Oberschwabens und der neu-

württembergischen Landesteile. Diese Realge-
meinden kennzeichnet das Merkmal, daß die
Nutzungen in eine fest bestimmte Anzahl veräußer-
licher und vererblicher Anteile zerlegt sind, welche
den Realgemeinderechtsbesitzern als Privatrechte
zustehen und in der Regel, aber nicht notwendig,
dinglich festgewurzelt sind. Den Nutzungen ent-
sprechen regelmäßig besondere Lasten für öffent-
liche Zwecke der verschiedensten Art (Tragung des
gesamten Ortsaufwands, Unterhaltung der Wege,
Brücken, Brunnen, Gemeindegebäude, Fried-
höfe, Kirchen und Schulen). Während nun früher
der Wert der Nutzungen höher war, als der Wert

der Leistungen, hat sich dieses Verhältnis im Lauf
der Zeit zum Teil umgekehrt, die Leistungen für
öffentliche Zwecke wurden ungern und ungenü-
gend erfüllt und so ist die Forderung nach Auf-
lösung der Realgemeinden weniger unter dem
Gesichtspunkt der Befreiung des Grundeigen-
tums von Kulturhemmungen und der Förderung
der Bodenkultur als unter dem Gesichtspunkt

der Ablösung der Lasten der Realgemeinderechts-
besitzer und der Sicherung der Erfüllung össent-
licher Zwecke erhoben worden. Nach verschiedenen.
bis 1808 zurückgehenden gesetzgeberischen An-
sätzen ist das G v. 28. 11. 00 nebst Vollz. V'g v.
3. 12. 01 ergangen, das erfolgreich durchge führt
wird.

s 3. Tie Grundzüge des Gesetzes vom 28.

Kod über die Ablösung der Realgemeinde-rechte.

a) Allgemeines. Die mit Realgemeinde-
rechten oder ähnlichen Rechten als bleibende Last
verknüpften privatrechtlichen Verbindlichkeiten für
öffentliche Zwecke und die aus solchen Verhält-
nissen herrührenden Ansprüche auf Nutzungen
aus dem Gemeindeeigentum oder sonstigen Ver-

mögensrechten unterliegen auf Anrufung
des berechtigten oder verpflichteten Teils der Ab-
lösung. Von Amts wegen kann die Ab-

lösung behufs ordnungsmäßiger Erfüllung öffent-
licher Leistungen von der Kreisregierung ange-
meldet werden. Der Antrag auf Ablösung der
Lasten gilt zugleich als Antrag auf Ablösung der
Nutzungen.

b) Entschädigung. Die Grundlage bil-
det das Verhältnis des Werts der Nutzungen zu

dem Wert der Leistungen. Nutzungen an dem
Gemeindeeigentum werden gegen Leistungen für
Zwecke der bürgerlichen Gemeinde aufgerechnet;
je nachdem der Wert der Nutzungen oder Leistun-
gen größer ist, soll eine besondere Geldentschädi-
gung im 20fachen Betrag des Mehrwerts ge-
währt werden. Stehen den Nutzungsreckten am
Eigentum der bürgerlichen Gemeinde Leistungen
für Zwecke der Kirche und Schule gegenüber, so
erfolgt die Ablösung der Nutzungen und der Lei-
stungen je in gesondertem Verfahren und die
Leistungen und Nutzungen gelangen je auf dem
Weg der Geldentschädigung zur Ablösung. Ruht
aber die Leistungspflicht auf einem Eigentum der
Realgemeinderechtsbesitzer, so können zunächst die
Leistungspflichtigen nicht wie im Komplerlasten-
gesetz [JAblösungen] ihrer Verbindlich-
keiten durch Abtretung des belasteten Eigentums
sich entledigen, sodann ist die Naturalabfindung
nicht der einzige Weg der Ablösung, vielmehr fin-
det zunächst grundsätzlich eine Ablösung der Lei-
stungspflicht durch Geldentschädigung im 20fachen
Betrag des reinen Jahreswerts der Leistungen
statt, es ist jedoch eine Abtretung der belasteten
Liegenschaften bis zum Geldwert der Leistungen.

gestattet, nicht vorgeschrieben. Hiernach vollzieht
sich im allgemeinen die Ablösung der Leistungen
durch die Ablösung der Nutzungen unter einer
etwaigen Ausgleichung des Unterschieds durch
eine Geldentschädigung, die Ablösung von nicht
belasteten Nutzungen durch eine reine Geldent-
schädigung und in diesen Fällen ist das Endergeb-
nis die Auflösung der Realgemeinde (die Gemein-
schaftsteilung). Nur in dem Fall, wenn die Lei-
stungspflicht auf einem Vermögensbesitz der Real-
gemeinderechtsbesitzer ruht und durch eine reine
Geldentschädigung abgelöst wird, hat der Vorgang
Aehnlichkeit mit der Ablösung einer Reallast, ob-
gleich die Verbindlichkeiten der Realgemeinde-
rechtsbesitzer nicht oder jedenfalls nicht notwendig
Reallasten im juristischen Sinn sind. Eine ein-
gehende Regelung haben die auf den Realge-
meinderechten ruhenden Psandrechte er-
halten, wobei im allgemeinen von der Erwägung
ausgegangen wurde, daß der Wert der Sicherheit
von Anfang an durch die mit den Realgemeinde-
rechten verbundenen Lasten geschmälert war, der
Wegfall der Leistungspflicht und das übertragene
Vermögen an ökonomischem Wert einander gleich-
stehen, demnach dem Pfandgläubiger als Sicher-
heit nur derienige Teil des verpfändeten Vermö-
gens verbleibt, der bei der Ablösung belassen wird,
die abzutretende Liegenschaft also pfandfrei über-
geht. Ferner soll dem Vorgang andrer Ablö-
sungsgesetze entsprechend das Ablösungskapital an
Stelle des verpfändet gewesenen Nutzungsrechts
treten. Das Ablösungskapital kann anstatt in Bar-
zahlung zu 40% verzinslich in Zcitrenten nicht
unter 50 Mk. bis zur Dauer von 20 Jahren be-

zahlt werden.
c) Ablösungsverfahren.Der Antrag

auf Ablösung ist bei dem Oberamt, ausnahms-
weise bei der Kreisregierung, zu stellen; ist die
Anmeldung erfolgt, so soll ihre Durchführung
nicht mehr von dem wandelbaren Ermessen der
Partei abhängen, vieln ehr von Amts wegen er-

folgen. Die Ablösung von Nutzungen, welche einer
Mehrzahl von Personen in ungeteilter Gemein-
schaft zustehen und die Ablösung von Leistungen,
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die einer solchen Gemeinschaft obliegen, kann der
Natur der Sache nach nur gemeinschaftlich bean-
tragt werden, wozu ein besonderes, dem Feldbe-
reinigungsverfahren I#l| nachgebildetes Vorver-
fahren vorgesehen ist. Die Abstimmungsverhand-
lung kann von mindestens 0 der Beteiligten
verlangt werden, die Anmeldung der Abstimmun
gilt als beschlossen, wenn die Mehrheit nicht nach

Kopfzahl sondern nach Verhältnis der Nutzungs-
oder Leistungsanteile zustimmt oder infolge Nicht-
erscheinens als zustimmend anzusehen ist. Gilt
die Anmeldung als beschlossen, so werden Bevoll-
mächtigte zur Führung der weiteren Verhand-
lungen gewählt. Dritten ist durch öffentliche Be-
kanntmachung Gelegenheit zur Anmeldung ihrer
Ansprüche zu geben. Sodann hat das Oberamt
nötigenfalls unter Zuziehung von Sachverstän-
digen den Ablösungsplan entwerfen zu lassen und
den Beteiligten zur Kenntnis zu bringen. Nach
Erledigung etwaiger Anstände erfolgt die endgül-
tige Feststellung des Ablösungsplans in münd-
licher Verhandlung. Abgeschlossen wird das Ver-
fahren dadurch, daß das Oberamt über das Er-
gebnis der Ablösung eine Urkunde aufnimmt und
der Kreisregierung zur Genehmigung vorlegt.
Nach etwa erfolgter Genehmigung sind den be-
teiligten Staatsbehörden Abschriften der Ab-
lösungsurkunde zur Richtigstellung der
öffentlichen Bücher zu übersenden. In Wirksam-
keit tritt die Ablösung mit dem Beginn des der
Genehmigung folgenden Rechnungsjahres, falls
nichts anderes vereinbart wird. Die Ablösung ist
als abgabenfrei erklärt worden.

d) Die Kosten unbegründeter Beschwerden
oder Anträge tragen die Beschwerdeführer oder
Antragsteller, im übrigen fallen die Kosten den
Parteien zu gleichen Teilen zur Last.

e) Die Rechtsmittel sind den Rechts-

mitteln bei Felbbereinigungen snachgebildet.
1) Die Neubestellung oder Erweite-

rung von Realgemeinderechten

ist verboten.
t-3t) Stand der Ablösungen. Bis

1. 1. 1911 sind 257 Realgemeinden, somit etwa
die Hälfte derselben, aufgelöst worden, eine Reihe
weiterer Ablösungen steht bevor, die Durchfüh-
rung des Gesetzes vollzieht sich ohne Anstände.

Literatur: Doll, Gemeindeangehörigkeitsgesetz,

1886; Bazille, Gemeindeangehörigkeitsgesetz, 1910.

Hofacker.

IV. Baden

## 1. Geschichte und Bedeutung der Gemeinheitsteilung.

#52. Ihre Ausschließung. 1 8. Voraussetzung für ihre Zu-

lässigkeit.

# 1. Geschichte und Bedentung der Gemeisn=
heitsteilung. Als im Anfang dieses Jahrhunderts
das Großherzogtum Baden aus einer großen Zahl
von Gebietsbruchstücken gebildet wurde, waren
meist die politischen Gemeinden im Besitze be-
deutenden liegenschaftlichen Eigentums, nament-
lich an Wald und Weide, zum Teil auch an Wiesen
und Ackerfeld. Nur in wenigen Gebietsteilen war
dieses Areal ins Eigentum besonderer, von den
politischen Gemeinden unterschiedener Realge-

nossenschaften gelangt oder schon im vorigen Jahr-
hundert durch GTden einzelnen Besitzern aus-
geliefert worden. Das im Eigentum der politi-
schen Gemeinde befindliche liegenschaftliche Gut
hatte vielfach gemeinderechtlich die Zweckbestim-
mung, durch die Gemeindebürger oder einzelne
Klassen derselben genutzt zu werden, entweder
derart, daß, insbesondere hinsichtlich des Weide-
lands, eine gemeinschaftliche Benutzung statthatte,
oder derart, daß, wie beim Wald, die von der Ge-
meinde bezogenen Erträgnisse ganz oder teilweise
an die berechtigten Gemeindebürger ausgefolgt
(Bürgergabeholz), oder endlich derart, däß, wie bei
Wiese und Ackerland, bestimmte Allmendgrund-
stücke (Lose) den Bürgern oder den berechtigten
Klassen derselben auf gewisse Zeit zur gesonderten
Bewirtschaftung zugewiesen wurden. Ein be-
trächtlicher Teil dieser Gemeindeliegenschaften
war mit derartigen Nutzungsrechten nicht belastet
und als Gemeindegut im engeren Sinne dazu be-
stimmt, von der Gemeinde selbst verwaltet, genutzt
oder verpachtet zu werden und mit seinen Erträg-
nissen zur Bestreitung der öffentlichen Ausgaben
der Gemeinde zu dienen. Die in dem 2. Konsti-
tutions-Edikte von 1807 enthaltenen Vorschriften
über die Gemeindeverfassung und -Verwaltung
beschränkten die kommunalen Organe sehr wirk-
sam in der Verfügung über das liegenschaftliche
Gemeindeeigentum, indem eine Veräußerung
oder Teilung desselben nur mit oberpolizeilicher
Staatsgenehmigung und auf Grund eines Ge-
meindebeschlusses gestattet war. Als durch Gv.
31. 12. 31 die Verfassung der Gemeinden aus-

führlich geregelt wurde, sind auch die Voraussetzun-
en, unter denen eine Teilung des liegenschaft-

ichen Gemeindebesitzes gestattet ist, neu bestimmt
worden. Im Unterschiede von der norddeutschen
Gesetzgebung sind daher die Vorschriften über die
GT in Baden außer jedem Zusammenhang mit
der Grundlastenablösung und der Auseinander-
setzung durch die GemO geregelt; auch bei der
praktischen Ausführung der agrarischen Maßnah-
men ging die GT mit der Lastenablösung niemals
Hand in Hand; überhaupt ist die G, teils infolge
der sie beschränkenden gesetzlichen Vorschriften,
teils wegen der Abneigung der Bevölkerung gegen
eine Teilung des Gemeindeguts, praktisch nur
selten zur Anwendung gelangt. Die im Jahre 1831
erlassenen Bestimmungen, die ungeachtet mannig-
facher sonstiger Umgestaltungen der Gemp, bis

jetzt keine materielle Aenderung erfahren haben,
sind folgende.

s# 2. Ausschließung der Gemeinheitsteilung.
Nicht geteilt werden dürfen: a) die der Ge-
meinde gehörigen Waldungen, und zwar
auch dann nicht, wenn den Bürgern ein gemeinde-
rechtlicher Gabholzanspruch daran zusteht (§ 127
Abs 4 GemO); b) das eigentliche Ge-
meindegut, wenn und soweit das Erträgnis
desselben in absehbarer Zeit zur Bestreitung der
öffentlichen Bedürfnisse der Gemeinde erforder-
lich ist; unter dem eigentlichen Gemeindegut ver-
steht man diejenigen Gemeindeliegenschaften,
welche nicht durch die Gemeindebürger genutzt
werden.

g 3. Boraussetzung für Zulässigkeit der Ge-
meinheitsteilung. Im übrigen ist die Teilung
der der Gemeinde zu Eigentum gehörigen nutz-

bearen Liegenschaften nur unter folgenden Voraus-
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setzungen gestattet: a) Es ist stets Staatsge-
nehmigung dazu erforderlich; über deren Er-
teilung ist von der Zentralbehörde (Min Inn), nur
bei Verteilung von Allmendgut zum Genuß
vom Bezirksamt zu beschließen; sie kann nach
freiem Ermessen versagt werden. b) Es bedarf der
Zustimmung einer Mehrheit der
Beteiligten, und zwar bei Verteilung von
eigentlichem Gemeindegut zu Eigentum oder
Genuß und von Allmendgut zu Eigentum der Zu-
stimmung von 34 sämtlicher Gemeindebürger, bei
Verteilung von Allmendgut zum gesonderten,
mit Kultivierung verbundenem Genuß der Zu-
stimmung der absoluten Mehrheit der genußbe-
rechtigten Bürger. c) Die Teilung sowohl zu
Eigentum als zum Genuß hat derart zu erfolgen,
daß soviel gleichwertige Teile, als Gemeindebürger
vorhanden sind, gebildet und die Teile durchs Los
den einzelnen Berechtigten zugewiesen werden.
Nur bei der Teilung von Allmendgut können die

Teilungsgrundsätze durch Gemeindebeschluß mit
Staatsgenehmigung abweichend geregelt werden.
d) Bei der Teilung von Gemeinde= oder Allmend-

gut zu Eigentum ist jedenfalls soviel liegenschaft-
liches Gut als Eigentum der Gemeinde zurückzu-
behalten, daß jedem Gemeindebürger ein Anspruch
auf Allmendgenuß an einem Morgen (0,36 ha)
Acker oder Wiese (bezw.  Morgen Acker und
12 Morgen Wiese) gesichert bleibt.

Ouellen: 2. Konst.-Ed. v. 14. 7. 1807. Bad. Gem-O

v. 31. 12. 1831, 1 127—148. 1 13 Ziff. 9 lt. c der V v.

12. 7. 64 zum Vollz. des Verw und 144 der V v. 28.

8. 84 über das Verfahren in VBerw Sachen.

Siteratur: A. Christ, Das bad. Gemeindegesetz“

1844 S 114 ff; Fr. Fröhlich, Die bad. Gemeindegesetze

1861 S 188 ff: Fr. Wielandt, Die bad. Gemeindege-

sens gebung 1°, 344 ff; 3 für bad. Verwaltung, Jahrg. 1869

S209 ff, 1879 S 175f(Pfister); A. Eliasberg,

Die Bedeutung des Allmendbesitzes in der Gegenwart

(DAolkswirtschaftliche Abhandlungen der bad. Hochschulen,

9, 6. Erg. Heft) 1907; E. Walz, Das Staatsrecht des Groß-

herzogtums Baden S. 290. Echenkel (Lewald).

V. Bessen

* 1. Begriff. # 2. Auseinandersetzungsverfahren.

Auch im Großherzogtum Hessen stehen die Be-
stimmungen über GT im Zusammenhang mit der
im Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzenden
Agrargesetzgebung. Bereits 1808 war für das

seit 1803 zu Hessen gehörige Herzogtum Westfalen

eine landesherrliche Verordnung wegen der G-
erlassen worden. Die in dieser aufgestellten Grund-
sätze wurden durch die landesherrliche V v. 7. 9.
1814 („Die Beförderung der Kultur durch G,
Bestimmung der Befugnisse der Weideberechtig-
ten und Teilung größerer Bauerngüter in kleinere
Agrikultur-Etablissements betr.“) mit einigen
Abänderungen auf die Provinzen Starkenberg
und Oberhessen übertragen. Durch Gv. 19. 5.
1827 erfolgte die Erstreckung der V v. 7. 9. 1814

auf die Provinz Rheinhessen. Die praktische Be-
deutung der Bestimmungen über die G ist in
der Gegenwart nur noch gering.

# 1. Begriff. 1. Auseinandersetzungs-Sachen
(Separations-Sachen) im Sinne der V v. 7. 9.

v. Stengel- Fleischmann, Wörterbuch 2. Aufl. II.

1814 sind (s 6): a) Gemeinweiden (sog. Walde-
meien), d) Hüteberechtigungen auf Waldboden
und Blößen, c) Mastberechtigungen, d) Forst-
gemeinheiten, Berechtigungen zum Mitgenuß
eines Waldes zum gemessenen oder ungemessenen
Gebrauch, e) Vorhute und Nachhute auf Wiesen,
Fettweiden und Kuhkämpen.

2. Zur Entscheidung der Frage, was „Separa-
tions-Sache“ (und damit ausschließlich Sache der
Teilungsbehörden) und was „reine Justizsache"
(d. h. Sache der ordentlichen Gerichte) ist, gibt die
Verordnung selbst eine Abgrenzung (S# 7—10).
Darnach ist Separations--Sache: a) die Unterfu-
chung und Entscheidung der Frage, ob eine
Gemeinheits-Aufhebung, Teilung, Abfindung usw.
geschehen soll, b) die Frage, wie die Aufhebung,
Teilung, Abfindung durchgeführt werden soll
(Teilungsfuß, Ausmittelung und Größe der Ab-
findung, Richtigkeit der Vermessung, Bonitierung,
Angemessenheit des zugewiesenen Anteils u. ä.),
IP) die Entscheidung aller Nebenpunkte (insbeson-
dere der Kostenfrage), d) die Ausführung der
Auseinandersetzung (mit Anlegung der Kommuni-
kationswege, Brücken, Abwässerungsanlagen usw.
Ueber alle diese Fragen ist der ordentliche Rechts-
weg ausgeschlossen. Dagegen gehören „alle strei-
tigen. Punkte, welche die von der bevorstehenden
oder im Werke begriffenen Auseinandersetzung
stattgehabten Rechte selbst, als Eigenthums-,
Nutzungs- und Servituts-Rechte nach ihrer Wirk-
lichkeit, Beschaffenheit und Ausdehnung betreffen,
nicht zur Kompetenz der Theilungsbehörden als
solcher, sondern sind im Wege Rechtens auszu-
machen“ (7 8).

g 2. elsshanbersehungsverfahres. 1. Das

Auseinandersetzungsverfahren erfolgt auf An-
trag. Antragsberechtigt (### 38—54) ist der
Eigentümer von Grund und Boden, für den einer
der oben 5 1 Ziff. 1 aufgeführten Fälle gegeben.
ist. Antragsrecht besitzt auch ein Miteigentümer
gegen seine Miteigentümer und gegen die Be-

rechtigten. Kein Antragsrecht steht dagegen dem-
jenigen zu, der nur kraft einer Servitut das Recht
auf die Mitbenutzung eines Areals hat. Der An-
tragsteller hat die Größe des Teilungsgegenstandes,
die Miteigentümer und die Berechtigten anzu-
geben, ferner die Beschaffenheit und das Maß der
Rechte, die ihm und den übrigen Interessenten
zustehen, die Beweggründe zur Auseinander-
setzung, die Art der Durchführung (§+ 55).

2. Ergeben die dem Antrage folgenden einlei-
tenden Erhebungen die Nützlichkeit der Auseinan-
dersetzung, so erfolgt eine vorläufige Lo-
kaluntersuchung (5 59). Fällt auch sie im
Sinne des Antragstellers aus, so ernennt das
Kreisamt einen Kommissär zur Auseinander-
setzung, dessen nächste Aufgabe „die Liguida-
tion der auf dem Obiekte der Auseinander-
setzung haftenden Realrechte“ ist (§ 63). Zu die-
sem Zwecke ergeht Ladung an die Interessenten
zu einem Liguidationstermin (55 64
bis 75). In dem Liquidationstermin werden von
dem leitenden Beamten aus der Zahl der Interes-
senten Deputierte, sowie unter Zuziehung der

Deputierten ein Kurator für die zu teilende Ge-
meinschaft ernannt. Die angemeldeten Ansprüche
werden geprüft und festgestellt. Bleiben An-

sprüche, die zur Kompetenz= der ordentlichen Ge-
richte gehören (s. o. 3 1 a. E., 65 70—75) streitig,

12
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so hat ihre Entscheidung auf dem Prozeßwege zu
erfolgen (NG z. 89#O u. K0O v. 4. 6. 79 in der
Fassung v. 21. 7. 99 à 25).

3. Ueber die Ergebnisse des Liquidationster-
mins erstattet der Kommissar Bericht an das
Kreisamt, das daraufhin entscheidet, ob eine
spezielle Vermessung und Bonitie-

rrung (Taxierung) des Bodens saattzusinden hat
(§J 76 ff). Das Bonitierungsgeschäft erfolgt durch
Taxatoren unter Leitung des Geometers und
Oberaufsicht des Kommissars. Das Resultat der
Bonitierung ist den Interessenten in einem dazu
anzusetzenden Termine bekannt zu geben. Auf-
gabe des Kommissars ist es, über den Teilungsfuß
und über die Abfindung der Berechtigten (s. u. 4)
eine gütliche Verständigung herbeizuführen
(ss 82 ff). Gelingt eine solche Uebereinkunft über

Teilungsfuß und Absindung. nicht, so ent-
scheiden die Verw Gerichte (KrO a 48 I, 4: 1. In-
stanz Kreisausschuß).

4. Die Teilung und Abfindung steel-
len einen Verwükt dar, durch den dem Berech-
tigten ein dingliches Recht genommen und dafür
ein dinglicher Ersatz gewährt wird. Für die Ent-
scheidung über den Teilungsfuß und die Abfindung
werden gesetzlich folgende Leitsätze aufsgestellt
(s 86): a) Der Anteil eines jeden Grund-
eigentümers muß im Verhältnis zu seinem
konstatierten Nutzungsrechte stehen; b) der An-
teil eines Servitutberechtigten soll so
berechnet werden, daß der Berechtigte bei ange-
messener Benutzung für den Vorteil, den ihm der
rechtmäßige Gebrauch der Servitut gewährte,
vollständig entschädigt wird. — Die Ausgleichung

der Grundeigentümer und die Abfindung der Be-
rechtigten erfolgt regelmäßig durch Zuweisung
von Grund und Boden (7 94); die Ungleichheit
der Güte des Bodens soll bei der Berechnung der

einzelnen Ausgleichungs-- und Abfindungs-Anteile
durch den Flächenraum ausgeglichen werden
(§s 99). Die Abfindung durch Geld bildet die Aus-
nahme; Niemand kann gezwungen werden, an
Stelle einer Abfindung durch Grund und Boden
Geld anzunehmen. Aus der Vergleichung der
festgestellten Teilungsrechte und der aus lokalen
Gründen entspringenden besonderen Verhältnisse
der einzelnen Berechtigten mit den Ergebnissen
der Bonitierung und der festgesetzten Teilungs-
masse entsteht der Teilungsplan(5 103).
Der vom Kreisamt geprüfte und genehmigte Tei-
lungsplan wird den Interessenten in einem Ter-
mine vorgelegt. Sind keine Anstände mehr vor-
handen, so schließt sich hieran die Ausführung
der Separation und die Ausfertigung des

Auseinandersetzungs-Rezesses
(§F§ 108). Die dem Einzelnen überwiesene Abfin-
dung tritt an die Stelle der abgetretenen Grund-
stücke oder Berechtigungen. Die Kosten der
GT tragen die Interessenten nach Verhältnis
ihrer Ausgleichungsanteile.

Ouellen: B v. 7. 9. 1814, abgedr. im Arch d. Großh.

heis. G Blo2, 80 ff Nr. 539, auch Eigen brodt, HB der

Großh. Hess. Berordnungen 3, 208 ff; G v. 19. 5. 1827

(Regl 1827 S 121 Nr. 20).

Literatur: Goldmann, Die Gesetzgebung des

Großh. Hessen in Beziehung auf die Befreiung des Grund-

eigenmms (1831) S 18, 112: Bopp, Hess. Rechtsfreund

im Großherzogt. Hessen 1888 S 169 ff; Küchler-Braun-

Weber, Verwfechte 8, 254 ff.

K. B. Schun#t.

Gendarmerie

4* 1. Einleitung (Ursprung und Wesen). — A. Land-

gendarmerie. 1 2. Allgemeines und Gemeinsames.

5m 3. Preußen. 1 4. Bayern. 4 5. Sachsen. # 6. Württem-

berg. 1 7. Baden. 4 8. Hessen. 4 9. Elsaß-Lothringen.

—B. Feldgendarmerie. 110.ImKriege.111.Im
Manöver.

IG. — Gendarm; Sdie —- Gendarmerie!)

# 1. Einleitung (ursprung und Wesen).
A. Landgendarmerie.
I. Die Einrichtung der Gdie hat ihren Ursprung

in Frankreich: die marêchaussée, eine über das
anze Land verbreitete Truppe mit polizeilichen
ufgaben wurde unter dem Namen der gendar-

merie nationale durch Dekret v. 16. 1. 1791 reor-

ganisiert. Dieser Name stammt von einer, lange
eit dem Adel vorbehaltenen, Kavallerietruppe

(hommes d'armes, gens d’armes, geschaffen 1445),
die zur Umgebung des Königs gehörte und in
dieser Formation mit der Revolution beseitigt
ward. Daß ihr Name in der neuen Organisation
erhalten geblieben ist, deutet ebensosehr auf den
militärischen Charakter der Gdie —die übrigens

in Frankreich bis zur Gegenwart (G v. 13. 3. 75
à 32) einen Bestandteil des Heeres bildet — als

auf die Auslese, die mit der Zugehörigkeit zur
Gdie getroffen ist. Die französische Einrichtung
wurde für die Festlandsstaaten vorbildlich (sogut in
Oesterreich, in Italien die Carabinieri reali wie
in Rußland). In Deutschland ward sie zu Beginn
des 19. Jahrhunderts übernommen — Württem-

berg 1807, Sachsen und Anhalt 1810, Preußen
und Bayern 1812 — zumeist auch mit der Be-

zeichnung „Gendarmerie“. In Württemberg
heißen die G. jedoch (jetzt) „Landjäger“, in Sach-
sen-Meiningen „Feldjäger“", in Anhalt „Jäger“.

II. Aus Vorbild und Ursprung erklärt sich die
Eigenart ihrer Doppelstellung (vgl. auch OV
17, 203). Die Organisation der Gdie ist (abge-
sehen von Sachsen) militärisch, die Funktionen
dagegen bestehen in der Tätigkeit als „fliegende
Polizei“, zur Ergänzung der sonstigen Polizei-
organe, auf dem platten Lande (nahezu) als
Ersatz der Exekutivbeamten. Die Gdie ist eine
„Landespolizeianstalt“ (so Württemberg, Baden),
die auf die notwendige Verbindung zwischen den
an den Gemeindebezirk gebundenen Polizciorga-
nen bedacht ist, der deshalb u. a. die Wachsamkeit

auf Vaganten, Deserteure, auf die Landposten und
der Grenzdienst (vgl. den jetzt veralteten 8 20
pr. V v. 1820) herkömmlich besonders obliegt,
und die, auch darin ihren Ursprung nicht ver-
leugnend, den Dienst z. T. beritten versieht. Die
Zivilbehörden sind deshalb für Gesetzmäßigkeit
und Zweckmäßigkeit der Aufträge allein verant-
wortlich.

Die Regelung ruht wesentlich im Landes-
recht. Der Rechtszustand ist darum nach beiden
Richtungen territorial nicht gleichmäßig. An

(1837) S 310, 654; H#der Forst und Kameralverwaltung Preußen eng angelehnt ist Elsaß-Lothringen, zum
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